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Praxis der Buchführung und Bilanzierung 2


Vorlesung, 05.11.1999

Literatur:

Prof. Ulrich Döring, „Buchhaltung und Jahresabschluß“

· Abschreibung; Bewertung Anlage- und Umlaufvermögen

§247 HGB Inhalt der Bilanz

(1) In der Bilanz sind das Anlage- und das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten gesondert auszuweisen und hinreichend aufzugliedern.

(2) Beim Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen.

(3) Passivposten, die für Zwecke der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag zulässig sind, dürfen in der Bilanz gebildet werden. Sie sind als Sonderposten aufzulösen. Einer Rückstellung bedarf es insoweit nicht.

· Wertpapiere können zum Anlage- oder Umlaufvermögen gehören.

· Die Nutzung ist zeitlich begrenzt siehe § 253 HGB

Abschreibungen gelten rechtlich für das HGB und Steuergesetz

Abschreibung

I. Begriff: 1. A. i. e. S.: Betrag bzw. Methode zur Ermittlung des Betrages, der bei Gegenständen des Anlagevermögens die im Laufe der Nutzungsdauer durch Nutzung eingetretenen Wertminderungen an den einzelnen Vermögensgegenständen erfassen soll und der dementsprechend in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwand (bzw. in der Kostenrechnung als Kosten) angesetzt wird. Die Abschreibungsfähigkeit bezog sich im ursprünglichen Sinne nur auf abnutzbare Gegenstände des Anlagevermögens, die sowohl materieller wie immaterieller Art (z. B. Lizenzen, Patente, Konzessionen) sein können, wobei die aktivierten Anschaffungs- oder Herstellungskosten (nach deutschem Recht) entsprechend der voraussichtlichen betrieblichen Nutzungsdauer jedes Jahr um einen bestimmten Teilbetrag zur Erfassung des in der Rechnungsperiode an dem einzelnen Vermögensgegenstand eingetretenen Werteverzehr gekürzt werden. - 2. A. i. w. S.: Von "A." wird heute auch dann gesprochen, wenn die unterschiedlichen vorgeschriebenen oder möglichen Verfahren zur Abwertung (einschl. Bewertungskorrekturen) von Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens (vgl. §§ 253, 254 HGB) sowie von Bilanzierungshilfen gemeint sind. Mit A. i. w. S. wird nicht nur der betrieblich bedingte Leistungsverzehr während einer Rechnungsperiode an einem Vermögensgegenstand des Anlagevermögens erfaßt, sondern auch die sich aus sonstigen Abwertungsgeboten und Abwertungswahlrechten ergebenden Wertminderungen. - 3. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung: Wert des Verschleißes an Kapitalgütern im Produktionsprozeß während einer Periode. In der VGR bewertet zu den Wiederbeschaffungspreisen.

II. Abschreibungsursachen (Abschreibungsgründe): 1. Technische Ursachen können in gewöhnlichem Verschleiß (Gebrauchs- oder Ruheverschleiß, Abbau) oder in außergewöhnlichem Verschleiß (Katastrophenverschleiß) liegen. - 2. Als wirtschaftliche Ursachen kommen in Frage Nachfrageverschiebungen und Fehlinvestitionen (in beiden Fällen ist der technisch noch vorhandene Leistungsvorrat der Anlage wirtschaftlich nicht mehr voll verwertbar) sowie Ineffizienz (bedingt durch gesunkene Wiederbeschaffungskosten, technischen Fortschritt oder Umsatzrückgang der mit der Anlage erstellten Leistungen infolge Modeänderungen). - 3. Rechtliche Ursachen können auf der Entwertung durch gesetzgeberische Maßnahmen, auf dem zeitlichen Ablauf von Verträgen (Miet-, Pacht-, Leasing-, Franchisevertrag) oder Schutzrechten (Konzessionen, Patente, Lizenzen, Musterschutz) beruhen.

III. Abschreibungsarten: 1. Bilanzielle A.: a) Handelsrecht: (1) Planmäßige A.: Planmäßige, d. h. im voraus festgelegte A. sind grundsätzlich für abnutzbare Anlagevermögensgegenstände festzulegen (ausnahmsweise Vereinfachungen: vgl. z. B. geringwertige Wirtschaftsgüter, Festbewertung (Festwert), Gruppenbewertung; im weiteren Sinne sind auch die A. auf Bilanzierungshilfen planmäßige A.). Es ist gem. § 253 II HGB ein Abschreibungsplan zu erstellen, der die Anschaffungs- oder Herstellungskosten je Vermögensgegenstand - evtl. vermindert um einen Schrotterlös - als Bemessungsgrundlage der A., die voraussichtliche Nutzungsdauer (zugleich Verteilungszeitraum für die Anschaffungs- oder Herstellungskosten) und die Abschreibungsmethode (Verteilungsverfahren) bestimmt. Änderungen des Abschreibungsplans sind Ausnahmen vom Grundsatz der Bewertungsstetigkeit (§ 252 I HGB) und nur begründet zulässig (Bewertung). - Abschreibungsmethoden: Lineare A.: Die lineare A. verteilt die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (Ako/Hko) gegebenenfalls abzüglich Resterlös (RE) gleichmäßig auf die voraussichtlichen Nutzungsjahre (n):

(b) Degressive A.: Die degressive A. verteilt die entsprechenden Beträge in fallenden Raten; dabei ist entweder die Differenz der Abschreibungsraten (arithmetisch degressive Afa) oder der Abschreibungsprozentsatz (geometrisch degressive Afa) konstant. - (ba) Arithmetisch degressive Afa: Diese A. wird auch als digitale Afa bezeichnet. Es ist zunächst die Summe (Sn) der Nutzungsjahre mit Hilfe der Summenformel für die arithmetische Reihe zu bilden (a = Anfangsglied der Reihe, e = Endglied der Reihe):

Die Abschreibungsraten und der Buchwert (BW) in den einzelnen Jahren werden in Tabelle 1 dargestellt. 

Die Abschreibungsrate (R) in DM beträgt dann für ein beliebiges Jahr j (z. B. das 3.) der Nutzungsdauer

Der Buchwert am Ende eines beliebigen Jahres (z. B. des 4.) beträgt dann

(bb) Geometrisch degressive Afa: Bei der degressiven A. wird die Rate mit einem konstanten Prozentsatz (z. B. p=50) vom jeweils verbleibenden Restwert ermittelt (deshalb auch Buchwertabschreibung). Vgl. Tabelle 2. 

Die Abschreibungsrate für ein beliebiges Jahr (z. BN. j = 3) beträgt dann für den Abschreibungssatz i = p/100 (z. B. 0.5)

Der Buchwert für ein beliebiges Jahr (z. B. j = 4) beträgt

Wie aus der Tabelle für das 5. Jahr ersichtlich, führt die geometrisch degressive Afa-Methode nicht zu einer Vollabschreibung. Um im Beispiel eine A. auf den Resterlös zu erreichen, müßte der Abschreibungsprozentsatz verändert werden und von den Ako/Hko ausgegangen werden:

Diese Möglichkeit entfällt, wenn RE = 0 (da dann p näherungsweise 100 ergäbe). Ein anderer Weg, den auch die Steuer (unter einschränkenden Bedingungen, vgl. § 7 II EStG) zuläßt, ist der Übergang von der degressiven auf die lineare Afa, sobald die lineare Afa auf den Restwert (geteilt durch Restnutzungsdauer Rn) höher als die degressive Afa wäre. Tabelle 3  zeigt die Ermittlung der steuerlichen Afa. - In unserem Beispiel wäre der steuerlich maximal mögliche Abschreibungsprozentsatz 30, denn maximal zulässig ist das Dreifache der linearen (bei fünfjähriger Nutzung linear 20 × 3 = 60), höchstens jedoch 30. Abschreibungsbasis sei Ako/Hko bzw. BW abzüglich RE. - (c) Progressive A.: Die progressive A. ist eine Umkehrung der Ratenfolge der degressiven. Bei arithmetisch progressiver A. ergäben die steigenden Raten also die in Tabelle 4  dargestellten Buchwerte. Entsprechend wäre bei der geometrisch progressiven Afa zu verfahren. - Diese Verfahren werden selten angewendet, steuerlich sind sie unzulässig. - (d) Leistungsabschreibung:  Bei der Leistungsabschreibung ist das Leistungsvolumen (LV), die Summe der Leistungseinheiten (LE) zu schätzen und R pro LE zu ermitteln. Die jährliche A. ergibt sich dann durch Multiplikation der Afa/LE mit der verbrauchten Leistungsmenge. - Handelte es sich bei den bisher verwendeten Daten z. B. um einen LKW, dessen Fahrleistungen insgesamt auf 300.000 km geschätzt werden (vgl. auch Tabelle 5), dann ergäbe sich:

(e) A. nach dem Substanzverzehr:  In Abbaubetrieben (Erz- und Kohlebergwerken, Torfwerken, Kiesgruben) kommt als Verfahren zur Ermittlung des Abschreibungsbetrages die Substanzabschreibung in Frage. - Zu schätzen ist das Volumen (V) der abbaufähigen Substanz in Mengeneinheiten (ME). Anschaffungskosten abzüglich Resterlös für das abgebaute Grundstück sind durch das Abbauvolumen zu teilen und ergeben die A. pro ME abgebauter Substanz (vgl. auch Tabelle 6). Die jährliche A. ist das Produkt aus abgebauter Substanz und A. pro ME.

Abschreibungszeitpunkt: Die steuerlichen Regelungen zum Absetzungszeitpunkt (s. u.) gelten auch handelsrechtlich. - (2) Außerplanmäßige A.: Sie sind unter den Voraussetzungen des Niederstwertprinzips bei allen Vermögensgegenständen möglich oder geboten. Handelsrechtlich können auch die steuerlich zulässigen A. vorgenommen werden, bei Kapitalgesellschaften nur bei Maßgeblichkeit (§§ 254, 279 II HGB, vgl. Steuerbilanz). Fallen die Gründe für eine außerplanmäßige A. weg, so gilt für Nichtkapitalgesellschaften das Beibehaltungswahlrecht (Zuschreibungswahlrecht), für Kapitalgesellschaften u. U. Wertaufholungsgebot (Bewertung I 2). - b) Steuerrecht: Unter A. subsumiert das Steuerrecht sechs Unterarten: Absetzung für Abnutzung (Afa) und Absetzung für außergewöhnliche technische oder wirtschaftliche Abnutzung (AfaA), Absetzung für Substanzverringerung (AfS), erhöhte Absetzungen, Sofortabschreibung für geringwertige Wirtschaftsgüter, Sonderabschreibungen und Teilwertabschreibungen. Im einzelnen vgl. dort. - 2. Kalkulatorische A.: A.-Art der Kostenrechnung, wobei entsprechend dem Ziel der Substanzerhaltung des Unternehmens i. d. R. die Wiederbeschaffungskosten des Bewertungsstichtags als Bemessungsgrundlage dienen. Aufgrund steigender oder sinkender Wiederbeschaffungskosten stimmen die "Gesamtabschreibung" in der Bilanz und in der Kostenrechnung nicht überein. - Vgl. auch kalkulatorische Abschreibung.

IV. Buchung: 1. Grundsätzlich werden entsprechend dem Prinzip der Einzelbewertung Einzelabschreibungen vorgenommen, jedoch sind in bestimmten Fällen auch Sammelabschreibungen (Pauschalabschreibung) möglich. - 2. Weitere Unterscheidung: a) Direkte A.: Die A. wird in der Buchhaltung durch direktes Absetzen bei den Anlagekonten vorgenommen (Buchungssatz: Abschreibungen an Anlagekonto). - b) Indirekte A.: Die A. wird auch auf einem Passivkonto Wertberichtigungen (Erneuerungskonto) gesammelt (Buchungssatz: Abschreibungen an Wertberichtigungen auf Anlagen). Bei diesem Verfahren stimmen die Bilanzwerte auf dem Anlagekonto mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten überein. Aus der Gegenüberstellung von Anlagekonto und Wertberichtigungskonto lassen sich Rückschlüsse auf das technische Alter der maschinellen Anlagen des Betriebes ziehen. Für Kapitalgesellschaften ist nach den Gliederungsvorschriften des HGB nur der direkte Ausweis von A. vorgesehen. - Durch das Anlagengitter werden allerdings die der indirekten A. entsprechenden Informationen ausgewiesen. - 3. Ausweis: a) Bei Anwendung des Gesamtkostenverfahrens in der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) einer Kapitalgesellschaft ist gem. § 275 II HGB ein differenzierter Ausweis vorgeschrieben: (1) Planmäßige und außerplanmäßige A. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (immaterielle Wirtschaftsgüter) und Sachanlagen unter Position Nr. 7 a (§ 275 II HGB); (2) A. auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens unter Position Nr. 12; (3) A. auf Umlaufvermögensgegenstände, soweit diese die üblichen A. überschreiten, unter Position Nr. 7 b; (4) die üblichen A. (Kriterien für die Unterscheidung der Üblichkeit von der Unüblichkeit von A. sind sowohl aus innerbetrieblichem Zeitvergleich als auch aus zwischenbetrieblichem Branchenvergleich zu gewinnen) sind je nach Sachbezug unter Bestandsminderungen (Position Nr. 2), Materialaufwand (Position Nr. 5 a) oder sonstige betriebliche Aufwendungen (Position Nr. 8) auszuweisen. - b) Bei Anwendung des Umsatzkostenverfahrens werden die A. auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens gesondert (Nr. 11, § 275 III HGB), die übrigen planmäßigen und außerplanmäßigen A. je nach Sachbezug unter Herstellungskosten (Nr. 2), Vertriebskosten (Nr. 4), allgemeine Verwaltungskosten (Nr. 5) oder unter sonstige betriebliche Aufwendungen (Nr. 7) ausgewiesen. - c) Sonstige Vorschriften: (1) Soweit es sich um außerplanmäßige A. handelt, sind diese im Rahmen von § 277 III HGB gesondert auszuweisen oder im Anhang anzugeben. - (2) A. sind Bestandteil des Anlagengitters. - (3) Im Anhang sind die nach steuerrechtlichen Vorschriften im Anlage- und Umlaufvermögen vorgenommenen Abschreibungen anzugeben und zu begründen (§ 281 II HGB).

V. Bedeutung: 1. Bilanzpolitik: A. mindern als Aufwand den in der Handelsbilanz und als "Betriebsausgabe" den in der Steuerbilanz ausgewiesenen Gewinn, der wiederum für Ausschüttungen und Steuerzahlungen, also Mittelabflüsse aus dem Unternehmen, i. d. R. maßgeblich ist. Allein durch die Wahl der A.-Methode, d. h. die Entscheidung über den "Abschreibungsverlauf" (Entwertungsverlauf), und die Schätzung der betrieblichen Nutzungsdauer läßt sich der auszuweisende Periodengewinn erheblich beeinflussen, womit für den Bilanzierenden ein beachtlicher Bewertungsspielraum eingeräumt wird. Diese Möglichkeiten der "Manipulation" hinsichtlich des Gewinnausweises und damit der Bilanzpolitik im Sinne einer Publizitätspolitik (gewollte Außendarstellung der Lage des Unternehmens bzw. gezielte Beeinflussung der Adressaten des Jahresabschlusses) der Unternehmen werden durch die evtl. Inanspruchnahme der meist wirtschaftspolitisch motivierten (steuerlichen) Sonderabschreibungen noch verstärkt. Durch diesen legalen bilanzpolitischen Entscheidungsspielraum besitzt ein Unternehmen nicht nur die Möglichkeit, stille Rücklagen (stille Reserven) zu bilden, sondern auch außenstehenden Dritten den Einblick in die Vermögens-, Finanz- bzw. Ertragslage zu erschweren bzw. die wirtschaftlichen Verhältnisse zu retuschieren. Liegt der verrechnete Abschreibungsbetrag über dem tatsächlichen Werteverzehr, dann wird tendenziell ein Beitrag zur substantiellen Kapitalerhaltung geleistet, da sowohl im Handels- als auch im Steuerrecht das Nominalwertprinzip Anwendung findet und somit nicht (wie in der Kostenrechnung) die Wiederbeschaffungskosten, sondern die historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten die Bemessungsgrundlage bilden. - Vgl. auch Bilanzpolitik III 2 b) (2). - 2. Finanzierung: Die über den Umsatzprozeß dem Unternehmen wieder zufließenden A. ("verdiente A.") sind ein wesentlicher Bestandteil der Innenfinanzierung (Cash-flow) des Unternehmens. - 3. Weitere Auswirkungen: Zinsgewinn aufgrund eines zinslosen "Steuerkredits", ggf. Steuerersparnis wegen Steuerprogression, Ausschüttungssperre, Kapazitätserweiterung (Lohmann-Ruchti-Effekt).

Es gibt verschiedene Formen der Abschreibung:

1) lineare Abschreibung (§7 Abs. 1 Einkommensteuergesetz)

2) geometrisch degressive Abschreibung

Zu 1) 

Anschaffungswert: 10.000,- DM

Nutzungsdauer: 5 Jahre

	Jahr
	Afa
	Rest

	1
	2.000,- DM
	8.000,- DM

	2
	2.000,- DM
	6.000,- DM

	3
	2.000,- DM
	4.000,- DM

	4
	2.000,- DM
	2.000,- DM

	5
	2.000,- DM
	0


Zu 2)

Anschaffungswert: 10.000,- DM

Nutzungsdauer: 5 Jahre

Max. Abschreibung: 30%

	Jahr
	Afa
	Rest

	1
	3.000,- DM
	7.000,- DM

	2
	2.100,- DM
	4.900,- DM

	3
	1.470,- DM
	3.430,- DM

	4
	1.029,- DM
	1.401,- DM

	5
	720,30 DM
	1.680,70 DM


Der Wechsel von der degressiven Abschreibung zur linearen ist möglich. Hingegen ist der Wechsel von der linearen Abschreibung zur degressiven nicht erlaubt.

Um das Kapital nach X Jahren ermitteln zu können wendet man folgende Formel an:


Kn = K0 (1-i) n



Kn = Restwert im Jahre X


K0 = Anfangskapital 


Beispiel: Kapital nach 3 Jahren?


 30

K3 = 10.000 ( ( 1 - (( ) 3

 100

K3 = 10.000 ( ( 1 – 0,3 ) 3
K3 = 10.000 ( 0,343  = 3.430

Der Afa- Satz ist grundsätzlich zeitanteilig abzuschreiben.

(angefangene Kalendermonate zählen voll)

Beispiel: 

Anschaffungswert d. Maschine: 10.000,- DM

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Anschaffung: 23.05.

8/12 des linearen Jahres Afa – Satzes

667,- DM im 1. Jahr

1.000,- DM im 2 Jahr

Ausnahme: 

§ 43 des Einkommensteuerrechts.

Der volle Afa-Satz darf abgeschrieben werden, wenn die Anschaffung der Anlage im 1. Halbjahr erfolgt ist.

Wenn die Anschaffung im 2. Halbjahr erfolgt ist darf nur der halbe Afa-Satz abgeschrieben werden. Oder zeitanteilig.

Im Jahr der Veräußerung der Anlage darf immer nur eine zeitanteilige Abschreibung erfolgen.

Immaterielle Wirtschaftsgüter dürfen generell nur zeitanteilig abgeschrieben werden. (z. B. Software).

Zeitanteilige Abschreibung für die degressive Abschreibung:

Anschaffungswert d. Maschine: 10.000,- DM

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Anschaffung: 23.05.

Jahres Afa- 3.000,- DM

8/12 im 1. Jahr 2.000,- DM

Auch hier gilt der § 43 des EStG

§ 7 Abs. 3 des EStG:

Der Übergang zur linearen Abschreibung ist jeder Zeit zulässig.

Beispiel: 

Anschaffungswert d. Maschine: 10.000,- DM

Nutzungsdauer: 5 Jahre

Jahres Afa- 30 %

	Jahr
	Afa
	Rest

	1
	3.000,- DM
	7.000,- DM

	2
	2.100,- DM
	4.900,- DM

	3
	1.633,- DM
	3.430,- DM

	4
	1.633,- DM
	1.797,- DM

	5
	1.633,- DM
	164,- DM


Beim Wechsel zur linearen Abschreibung wird der Restwert (4.900,-) auf die restlichen Jahre verteilt. 

Abschreibung nach Leistung

Dies ist nur zulässig für bewegliche Güter (Fahrzeuge)

Anschaffungswert: 40.000,- DM

Km-Leistung (durch Fahrtenbuch nachgewiesen): 250.000 km

1. Jahr 100.000 km = 40% d. Anschaffungswertes (16.000,- DM Afa)

Abschreibungsverfahren

a) direkte Abschreibung 

b) indirekte Abschreibung

direkte Abschreibung

Abschreibung, bei der der Wertansatz des abzuschreibenden Anlagegutes auf der Vermögensseite der Bilanz direkt um den Abschreibungsbetrag vermindert wird. - Gegensatz: indirekte Abschreibung.

indirekte Abschreibung

passive Abschreibung, Buchungstechnik der Abschreibungsverrechnung, bei der das abzuschreibende Anlagegut in der Buchführung und Bilanz gleichbleibend mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten erscheint. Die Abschreibung wird auf einem Konto für Wertberichtigung passiviert, und zwar durch die Buchung: Abschreibungskonto an Wertberichtigungen. Seit Inkrafttreten des HGB 1985 ist zumindest für Kapitalgesellschaften der Ausweis von Wertberichtigungen dieser Art in der Bilanz nicht mehr gestattet. - Gegensatz: direkte Abschreibung. Die entsprechenden Werte sind jedoch aus dem Anlagengitter ersichtlich.

Wertberichtigungen

Wertberichtigungsposten, Wertkorrekturen als Posten auf der Passivseite einer Bilanz für zu hoch angesetzte Aktiva. Seit Inkrafttreten des HGB 1985 dürfen W. zumindest bei Kapitalgesellschaften nicht mehr in der Bilanz ausgewiesen werden, so daß nur noch die direkte Abschreibung (aktivische Absetzung für Abnutzung (Afa)) relevant ist; im Anlagengitter entsprechen die W. den kumulierten Abschreibungen. - Allerdings können Abwertungen auf den niedrigeren Wert, der auf einer nur steuerrechtlich zulässigen Abschreibung beruht (§ 254 HGB), wahlweise in der Form der passivischen W. vorgenommen werden; Ausweis als Sonderposten mit Rücklagenanteil (vgl. § 281 I HGB).

Kapitalgesellschaften dürfen kein Wertberichtigungskonto auf Anlage führen.

a) direkte Abschreibung

Anschaffungswert: 20.000,- DM

Nutzungsdauer: 4 Jahre 

Lineare Abschreibung

	S                      Fuhrpark                  H

	20.000
	5.000

	
	15.000


	S       Abschreibung auf Anlage        H

	5.000
	

	
	


Abschreibung auf Anlage an Anlagevermögen (Fuhrpark) 5.000

	S                       SKB                         H

	Fuhrpark 15.000
	

	
	


b) indirekte Abschreibung

	S                      Fuhrpark                   H

	20.000
	

	
	


	S       Abschreibung auf Anlage        H

	5.000
	

	
	


	S               Wertberichtigung             H

	
	5.000

	
	


	S                       SKB                         H

	Fuhrpark 15.000
	Wertb. 5.000

	
	


Abschreibung an Wertberichtigung

Bilanzierung:

Wertberichtigung an SBK 5.000

SBK an Fuhrpark 15.000

Abschreibung und Zuschreibung beim Anlagevermögen 

Zuschreibung

Wertaufholung. 1. Begriff: Erhöhung des Buchwertes von Vermögensgegenständen: a) als Folge einer Wertzunahme, ohne daß sich die Substanz oder Wesensart des Wirtschaftsgutes geändert hat; b) als Korrektur überhöhter Abschreibungen früherer Rechnungsperioden. - 2. Handelsrechtlich sind Z. zulässig, wenn die Gründe für die in früheren Geschäftsjahren vorgenommenen Abschreibungen nicht mehr bestehen. Für Kapitalgesellschaften besteht handelsrechtlich grundsätzlich ein Zuschreibungsgebot (vgl. Wertaufholungsgebot, Bewertung). Die Z. dürfen die handelsrechtlichen Wertobergrenzen des § 253 HGB nicht überschreiten. - 3. Steuerrecht (§ 6 I EStG): Bei Wirtschaftsgütern, die bereits am Schluß des vorangegangen Wirtschaftsjahres zum Betriebsvermögen gehört haben, kann der steuerpflichtige Unternehmer (§ 5 EStG) den Teilwert auch dann ansetzen, wenn er höher ist als der letzte Bilanzansatz; Zuschreibungsobergrenze: Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Beispiel:

M. erwirbt am 10.03.01 

1.000 Aktien zu 120,- DM / Stk.

Spesen: 1,35% vom Kurswert

Am 31.12.01 beträgt der Stk-Kurs 130,- DM

Am 31.12.02 beträgt der Stk-Kurs 110,- DM

Am 31.12.03 beträgt der Stk-Kurs 140,- DM

Die Wertpapiere werden mit der Absicht erworben, daß sie dem Betrieb dauernd dienen sollen.

Bewertung:

Am 10.03.01 
120.000,- DM

Spesen

    1.620,- DM

______________________


121.620,- DM

Am 10.03.02 
110.000,- DM

Spesen

    1.485,- DM

______________________


111.485,- DM

Wahlrecht: Der Betrieb hat die Wahl, ob er den Anschaffungswert oder den „neuen“ Wert abschreiben möchte.

Betriebsfremder Aufwand an Wertpapiere d. Anlagevermögens 10.135

Am 10.03.03 
140.000,- DM

Spesen

     1.890,- DM

______________________



141.890,- DM

Auch hier hat der Betrieb die Wahl.

1. Abschreibung des alten Wertes 111.485,-

2. Abschreibung bis zum Anschaffungswert: 121.620,- (Der Wert darf nie die Anschaffungskosten überschreiten)

Wertpapiere d. Anlagevermögens an Betriebsfremder Ertrag 10.135

Kapitalgesellschaften:

Gilt die Abschreibung von Vorübergehenden Wertminderungen nur bei Finanzanlagen fällt die Ursache für die Minderung weg: Wertaufholungsgebot!

§280 Abs. 1-3 HGB

Wertaufholungsgebot

Zuschreibungsgebot, Zwangszuschreibung, Gebot der Heraufsetzung von Bilanzwerten gegenüber dem vorjährigen Bilanzansatz bei Fortfall des Grundes für eine frühere Abschreibung; nach § 280 HGB grundsätzlich maßgebend für Kapitalgesellschaften. Das W. in der Handelsbilanz besteht im wesentlichen nur in den Fällen, in denen handelsrechtlich höhere außerplanmäßige Abschreibungen als Teilwertabschreibungen vorgenommen wurden; hier ggf. in Höhe der Differenz zwischen Handelsbilanz- und Steuerbilanzwertansatz ein Zuschreibungsgebot. In anderen Fällen besteht ein Wertaufholungswahlrecht (§ 281 II HGB); wegen umgekehrter Maßgeblichkeit (Maßgeblichkeitsprinzip) ist dann der Handelsbilanzwertansatz an den in der Steuerbilanz gewählten Wertansatz gebunden. Die Zuschreibungen dürfen die handelsrechtlichen Wertobergrenzen gem. § 253 HGB nicht überschreiten (vgl. Bewertung, Zuschreibung).

Anlagevermögen

· immaterielle Vermögensgegenstände (Konzessionen, Schutzrechte, Lizenzen, Geschäfts- und Firmenwerte)

· §309 HGB steuerrechtl. Verteilung auf 15 Jahre

Sachanlagen

· Grundstücke

· Techn. Anlagen und Maschinen

· Anlagen Geschäftsausstattung

Finanzanlagen

· Anteile an verbundenen Unternehmen

· Wertpapiere d. Anlagevermögens

· Beteiligungen

Vorlesung, 12.11.1999

Zusammenfassung

	
	Abnutzbares Anlagevermögen


	Nicht abnutzbares Anlagevermögen

	Grundsatz
	Absolute Wertobergrenze sind die Anschaffungs- oder Herstellkosten

§ 253 Abs. 1 HGB


	Absolute Wertobergrenze sind die Anschaffungs- oder Herstellkosten

§ 253 Abs. 1 HGB

	Planmäßige Abschreibung
	Abschreibungspflicht

§ 253 Abs. 2 HGB


	Keine planmäßige Abschreibung

	Außerplanmäßige Abschreibung bei voraussichtlich dauernder Wertminderung


	Abschreibungspflicht

§ 253 Abs. 2 Satz 3HGB
	Abschreibungspflicht

§ 253 Abs. 2 Satz 3HGB

	Außerplanmäßige Abschreibung bei vorübergehender Wertminderung 

(z. B. Wertpapiere) 

Ausnahme 1*


	Wahlrecht

Niedriger Wert kann angesetzt werden

§ 253 Abs. 2 Satz 3 HGB
	Wahlrecht

Niedriger Wert kann angesetzt werden

§ 253 Abs. 2 Satz 3 HGB

	Wegfall der Gründe von außerplanmäßiger Abschreibung

Ausnahme 2*
	Wertaufholung
kann vorgenommen werden.

Alter Ansatz kann auch beibehalten werden: 

Wahlrecht

§ 253 Abs. 5 HGB 
	Wertaufholung
kann vorgenommen werden.

Alter Ansatz kann auch beibehalten werden: 

Wahlrecht

§ 253 Abs. 5 HGB


1* Ausnahme: Kapitalgesellschaften dürfen den niedrigeren Wert nur für Finanzanlagen einsetzten.

2* Ausnahme: Kapitalgesellschaften haben Wertaufholungsgebot! § 280 Abs. 1-3 HGB

abnutzbares Anlagevermögen

1. Begriff: Vermögensgegenstände, die einer Unternehmung nicht zur Weiterveräußerung oder zur kurzfristigen Nutzung, sondern zur dauernden Nutzung dienen und die Wertminderungen durch Abnutzung unterworfen sind. Hierzu gehört das gesamte Anlagevermögen mit Ausnahme des Grund und Bodens (im Regelfall), der geleisteten Anzahlungen sowie der Finanzanlagen. In der Handelsbilanz wird die Abnutzung durch die Abschreibungen berücksichtigt. - 2. Wertansatz: a) In der Handelsbilanz: zu Anschaffungskosten oder Herstellungskosten bzw. fortgeführte Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden Wert. Vgl. Bewertung I

2. b) Nach Einkommensteuerrecht zu Anschaffungskosten oder Herstellungskosten abzüglich Absetzung für Abnutzung (AfA) oder zum niedrigeren Teilwert. c) In traditionellen Kostenrechnungssystemen zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich darauf berechneter Abschreibungen oder zu Wiederbeschaffungskosten abzüglich wiederbeschaffungswertbezogener Abschreibungen. d) In der Einzelkostenrechnung zu Anschaffungs- bzw. Herstellungseinzelkosten für die gesamte Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens; kein Ansatz von Abschreibungen. e) In der Steuerbilanz: vgl. Bewertung I 3 a).

Bewertung des Umlaufvermögens

	Grundsatz
	Absolute Wertobergrenze sind die Anschaffungs- oder Herstellkosten

§ 253 Abs. 1 HGB



	Planmäßige Abschreibung


	Entfällt

	Abschreibung bei eingetretener Wertminderung
	Strenges Niederstwertprinzip § 253 Abs. 3 HGB

Am Bilanzstichtag den Anschaffungspreis und den Marktpreis vergleichen auf niedrigeren abschreiben.

(Niedriger beizulegender Wert *, wenn kein Marktpreis zu Grunde gelegt werden kann, z. B. Börsenwert)



	Bei Wegfall der Gründe für Wertminderung
	Wahlrecht

Der niedrige Wert kann beibehalten werden. Höherer Wert kann alternativ angesetzt werden.


* Sammelbezeichnung für alle übrigen Arten von Zeitwerten (Wiederbeschaffungswert / Einzelveräußerungswert spezifische Zeitwerte u.ä.)

Beispiel:

	
	Einheiten / Stück
	Einzelpreis
	Gesamtwert

	Anfangsbestand
	10
	 5,- DM
	50,- DM

	Zugang
	 5
	 8,- DM
	40,- DM

	Zugang
	 3
	10,- DM
	30,- DM

	Zugang
	12
	 4,- DM
	48,- DM

	Summen
	30
	
	168,- DM

	Endbestand
	 5
	( 5,60 DM
	28,- DM


1) Fifo (first in first out)

	
	Einheiten / Stück
	Einzelpreis
	Gesamtwert

	Anfangsbestand
	50
	 5,- DM
	250,- DM

	Zugang
	20
	 6,- DM
	120,- DM

	Zugang
	30
	 8,- DM
	240,- DM

	Summen
	100
	
	610,- DM

	Endbestand
	40
	
	


Abgang (Verkauf): 60 Einheiten 

10 Einheiten á 6,- DM = 60,- DM 

30 Einheiten á 8,- DM = 240,- DM

___________________________

Summe: 40 Einheiten á 7,50 DM = 300,- DM

2) Lifo (Last in first out )

( 40 Einheiten á 5,- DM = 200,- DM
Handels- und steuerrechtlich zulässig

Die einmal gewählte Methode darf nicht geändert werden!!

Fifo

I. Allgemein: Kurzbezeichnung für first-in-first-out; Prioritätsprinzip (Priorität) der Warteschlangentheorie, nach dem zuerst ankommende Transaktionen zuerst bedient werden. Angewandt u. a. bei der Reihenfolgeplanung. - Vgl. auch Hifo, Lifo.

II. Handels-/Steuerrecht: Verfahren zur Bewertung gleichartiger Gegenstände des Vorratsvermögens (§ 256 HGB). Da die Vorräte i .d .R. zu unterschiedlichen Preisen eingekauft (oder hergestellt) werden, entsteht die Frage, welche Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten für die Bewertung der Bestände am Bilanzstichtag maßgebend sind. Beim Fifo-Verfahren wird unterstellt, daß die zuerst gekauften Waren auch zuerst verbraucht oder weiterveräußert werden. Deshalb sind bei der Bewertung der Endbestände die Preise der letzten Einkäufe zugrunde zu legen. - Steuerliche Anerkennung: Vgl. Steuerbilanz III.

Lifo

last-in-first-out, 

I. Allgemein: Prioritätsprinzip (Priorität) der Warteschlangentheorie, nach dem zuletzt ankommende Transaktionen zuerst bedient werden. Angewandt u. a. bei der Reihenfolgeplanung. - Vgl. auch Fifo.

II. Handelsbilanz: Verfahren zur Bewertung gleichartiger Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens, bei dem unterstellt wird, daß die zuletzt gekauften Waren zuerst verkauft bzw. verwendet werden (§ 256 HGB). In der Bilanz werden die Vorräte mit den Anschaffungskosten der zuerst beschafften Waren angesetzt; bei Preissteigerungen also der niedrigste Einstandwert der Vorräte, wodurch das Ergebnis niedriger ausgewiesen wird und stille Rücklagen gebildet werden.

III. Steuerbilanz: Mit der Einführung des § 6 I Nr. 2 a EStG durch das Steuerreformgesetz 1990 ist eine allgemeine Anwendung der Lifo-Methode auf das Vorratsvermögen in der Steuerbilanz erstmals für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. 12. 1989 enden, zulässig. Dafür entfällt die Möglichkeit der Bildung einer Preissteigerungsrücklage. Ziel ist die Vermeidung der Scheingewinnbesteuerung in der Steuerbilanz sowie Bewertungsvereinfachung. - Die Lifo-Methode kann von Gewerbetreibenden in Anspruch genommen werden, die aufgrund gesetzlicher Vorschrift zur Buchführung verpflichtet sind oder freiwillig Bücher führen. - In Betracht kommen gleichartige Wirtschaftsgüter des Vorratsvermögens. Gleichartigkeit liegt vor bei gleichartiger Warengattung oder gleicher Funktion. Auch annähernde Preisgleichheit wird vorausgesetzt. - Verfahren (R 36 a EStR): a) Beim permanenten Lifo-Verfahren werden die Zu- und Abschläge des Wirtschaftsjahres in chronologischer Reihenfolge berücksichtigt. Die Zugänge werden mit ihren tatsächlichen Anschaffungskosten angesetzt, während die Abgänge mit den Wertansätzen der letzten Zugänge bewertet werden. b) Beim Perioden-Lifo-Verfahren werden nicht alle Zu- und Abgänge während des Geschäftsjahres einzeln zugeordnet und wertmäßig fortgeschrieben. Es wird lediglich der mengenmäßige Bestand am Ende der Periode ermittelt und mit dem Anfangsbestand verglichen. Der Steuerpflichtige kann auch den Überbestand für jedes Wirtschaftsjahr als eigenen Posten (Layer) fortführen und bei einem Endbestand, der niedriger ist als der Anfangsbestand, nach der Lifo-Methode auflösen. Die Layer sind nach Lifo-Methode einer Teilwertabschreibung zugänglich. - Abweichungen: Die Lifo-Methode wird im Normalfall (Perioden-Lifo) beim Jahresabschluß angewendet. Von der Lifo-Methode kann in den folgenden Wirtschaftsjahren nur mit Zustimmung des Finanzamts abgewichen werden.

Uneinbringliche Forderungen

Beispiel:

1) K. hatte vor einiger Zeit seinem Kunden W. Waren im Wert von 5.000,- DM + 14% Umsatzsteuer = 5.700,- DM geliefert.

2) W. überwies 2.280,- DM incl. Umsatzsteuer (280,- DM)

3) K. erfährt, daß bei Kunde W. ein Konkursverfahren eröffnet worden ist.

4) K. erhält noch vor Abschluß des Rechnungsjahres eine Abschlagszahlung aus der Konkursmasse von 1.140,- DM incl. Umsatzsteuer (140,- DM)

Buchungen:

1) Forderungen 5.700,- an Erlöskonten 5.000,-
                                    Umsatzsteuer 700,-


	S                    Forderungen              H

	5.000
	

	
	


	S                      Erlöse                       H

	
	5.000

	
	


	S                   Umsatzsteuer              H

	
	700

	
	


2) Bank 2.280,- an Forderungen 2.280,-

	S                   Forderungen               H

	5.000
	2.280

	
	


	S                         Bank                      H

	2.280
	

	
	


3) Forderungen werden als zweifelhaft ausgewiesen:
Zweifelhafte Forderungen 3.420,- an Forderungen 3.420,-

	S        Zweifelhafte Forderungen      H

	3.420
	

	
	


	S                  Forderungen                H

	5.000
	2.280

	
	3.420


4) Bank 1.140,- an Zweifelhafte Forderungen 1.140,-

	S                        Bank                      H

	2.280
	

	1.140
	


	S        Zweifelhafte Forderungen      H

	3.420
	1.140

	
	


Umsatzsteuerkorrektur:

Abschreibung auf zweifelhafte Forderungen 2.000,- an zweifelhafte Forderungen 2.280,-

Umsatzsteuer 280,-

	S       AfA Zweifel. Forderungen       H

	2.000
	

	
	


	S                 Umsatzsteuer               H

	280
	700

	
	


	S                  Forderungen                H

	5.000
	2.280

	
	3.420

	
	2.280


Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer ist das Entgelt, ändert sich die Bemessungsgrundlage kann der Steuerbetrag berichtigt werden. Das bedeutet, daß die Umsatzsteuer erst dann korrigiert werden darf, wenn die Uneinbringlichkeit tatsächlich endgültig ist.

Vorlesung, 19.11.1999

Beispiel:

1) Forderungen 50.000,- DM

2) Jahresende sind 2.000,- zweifelhaft, die mit 40% (800,-DM) bewertet werden.

3) 3.000,- DM sind uneinbringlich

Zu 1)

	S                   Forderungen             H

	AB               50.000
	

	
	


Zu 2)

Zweifelhafte Forderungen an Forderungen 2.000,-DM

	S                   Forderungen               H

	AB               50.000
	2.000

	
	


	S      Zweifelhafte Forderungen        H

	2.000
	

	
	


Verluste aus Forderungen an Wertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen 1.200,-

	S      Wertberichtigung a. z.Ford       H

	2.000
	1.200

	
	


	S     Verluste aus Forderungen        H

	1.200
	

	
	


Zu 3) 

Verluste aus Forderungen an Forderungen 3.000,-

	S                   Forderungen               H

	AB               50.000
	2.000

	
	3.000


	S       Verluste aus Forderungen      H

	1.200
	

	3.000
	


Abschluß (Annahme: keine Kapitalgesellschaft)

	S                         SBK                       H

	Forderungen 45.000
	

	
	


Kapitalgesellschaft:

Schlußbilanzkonto an Forderungen 45.000,-

Wertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen an zweifelhafte Forderungen 1.200,-

SBK an zweifelhafte Forderungen 800,-

G + V an Verluste aus Forderungen 200,-

	S                        SBK                        H

	Forderungen 45.000
	

	Zweif. Ford. 800
	


Verluste werden direkt abgeschrieben

Zweifelhafte werden indirekt abgeschrieben

( Damit das Kundenkonto immer übereinstimmt.

2 Beispiel:

Annahme: keine Kapitalgesellschaft

	S                          SBK                      H

	Forderungen 45.000
	Wertber. Zw. 1.200

	Zweif. Ford. 2000
	


Bilanzeröffnung im Folgejahr

	S                    Forderungen              H

	AB               45.000
	

	
	


	S         Zweifelhafte Forderungen     H

	
	AB                  2.000

	
	


	S       Wertberichtigung a. z.Ford      H

	
	AB                  1.200

	
	


Von den zweifelhaften Forderungen gehen im folgenden RN-Jahr 1.100,- ein.

Bank an zweifelhafte Forderungen 1.100,-

(zweifelhafte Forderungen werden mit 40% bewertet (800,-)

Differenz 900,- DM

Wertberichtigung auf Forderungen 1.200,- an zweifelhafte Forderungen 900,-

Außerordentliche Erträge 300,-

In der Praxis ist diese Verfahren der indirekten Abschreibung zu komplex und zeitaufwendig.

( Daher wird eine Kombination aus direkt und pauschaler Wertberichtigung auf Kundenforderungen benutzt.

Beispiel:

10 Kunden

	Kunde
	OP
	Bemerkung

	a)
	340,-
	

	b)
	500,-
	

	c)
	2.000,-
	Fa. Befindet sich in Konkurs; Konkursquote 15%; Ausfall 1.700,-

	d)
	800
	Forderung bereits 2 Jahre alt, Kunde zahlt schleppend, Ausfall 400,-

	e)
	3.200,-
	

	f)
	5.100,-
	

	g)
	75,-
	

	h)
	4.000,-
	Fa. Ist im Vergleich, Vergleichsquote 75%, Ausfall 1.000,-

	i)
	1.550,-
	

	j)
	2.300,-
	

	Summe
	19.865,-
	3.100,-


	S                  Forderungen                H

	AB               19.865
	

	
	


Von den übrigen Forderungen wird eine Werberichtigungspauschale von 4% eingesetzt.

Forderungsverluste: 3.100,- DM

Übrige Forderungen 13.065,- DM (davon 4% = 523,- DM)

Forderungsverluste an pauschale Wertberichtigung auf Forderungsverluste 3.623,-

Bilanz

	S                         SBK                      H

	Forderungen 19.865
	Pausch. We. 3.623,-

	
	


Im neuen RN-Jahr verbucht man alle im laufenden Jahr auftretenden Ausfälle. Gleichgültig, ob aus alt oder neuen Forderungen auf das Konto „Forderungsverluste“ und läßt das Konto Wertberichtigung unberührt. Erst am Ende d. Jahres wird es auf die neuzubildende Wertberichtigung korrigiert.

	S                   Forderungen               H

	AB               19.865
	17.000

	40.000,-
	2.865

	
	10.000,-


	S          Pauschale Wertbericht.        H

	3.423,-
	AB                  3.623

	
	


Von den 19.865,- DM Forderungen gehen im neuen Jahr 17.000,- DM ein.

1) Bank an Forderungen 17.000,-

2) Forderungsverluste an Forderungen 2.865,-

	S              Forderungsverluste          H

	AB               2.865
	3.423

	5.000
	


Durch Verkauf sind 40.000,- DM Forderungen entstanden

Forderungen an Umsatzerlöse 40.000,-

Davon sind 10.000,- DM zweifelhaft

	S        Zweifelhafte Forderungen      H

	10.000
	5.000

	
	


Ausfall 50%

Forderungsverluste an zweifelhafte Forderungen 5.000,-

Pauschale Wertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen 

sind 4% (200,- DM)

Pauschale Wertberichtigung an Forderungsverluste 3.423,-

Pauschale Wertberichtigung darf auch bei Kapitalgesellschaften geführt werden.

	S                        SBK                        H

	Forderungen 30.000
	Pausch. Werb. 200

	Zweif. For.     5.000
	


Bei Kapitalgesellschaften 

	S                        SBK                        H

	Forderungen 30.000
	

	Zweif. For.     4.800
	


Pauschalwertberichtigungen

Wertberichtigungen für eine Bilanzposition insgesamt (nicht für die einzelnen Gegenstände). Nach HGB 1985 ist die Bildung von PWB zumindest für Kapitalgesellschaften durch Ausweis eines passiven Wertberichtigungskontos in der Bilanz nicht mehr zulässig.

Wertberichtigungen

Wertberichtigungsposten, Wertkorrekturen als Posten auf der Passivseite einer Bilanz für zu hoch angesetzte Aktiva. Seit Inkrafttreten des HGB 1985 dürfen W. zumindest bei Kapitalgesellschaften nicht mehr in der Bilanz ausgewiesen werden, so daß nur noch die direkte Abschreibung (aktivische Absetzung für Abnutzung (AfA)) relevant ist; im Anlagengitter entsprechen die W. den kumulierten Abschreibungen. - Allerdings können Abwertungen auf den niedrigeren Wert, der auf einer nur steuerrechtlich zulässigen Abschreibung beruht (§ 254 HGB), wahlweise in der Form der passivischen W. vorgenommen werden; Ausweis als Sonderposten mit Rücklagenanteil (vgl. § 281 I HGB).

indirekte Abschreibung

passive Abschreibung, Buchungstechnik der Abschreibungs-verrechnung, bei der das abzuschreibende Anlagegut in der Buchführung und Bilanz gleichbleibend mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten erscheint. Die Abschreibung wird auf einem Konto für Wertberichtigung passiviert, und zwar durch die Buchung: Abschreibungskonto an Wertberichtigungen. Seit Inkrafttreten des HGB 1985 ist zumindest für Kapitalgesellschaften der Ausweis von Wertberichtigungen dieser Art in der Bilanz nicht mehr gestattet. - Gegensatz: direkte Abschreibung. Die entsprechenden Werte sind jedoch aus dem Anlagengitter ersichtlich.

direkte Abschreibung

Abschreibung, bei der der Wertansatz des abzuschreibenden Anlagegutes auf der Vermögensseite der Bilanz direkt um den Abschreibungsbetrag vermindert wird. - Gegensatz: indirekte Abschreibung.

Vorlesung, 03.12.1999

Sonderabschreibungen

Steuerliche Sonderabschreibungen werden im Jahr der Anschaffung mit 755% abgeschrieben.

Sonderposten mit Rücklagenanteil 75% (Beispiel 26.11)

Sonderabschreibung

I. Begriff: Im Gegensatz zu Absetzung für Abnutzung (AfA), Absetzung für außergewöhnliche technische oder wirtschaftliche Abnutzung (AfaA) und zur Teilwertabschreibung steht die S. in keiner Beziehung zur Wertminderung eines Wirtschaftguts; ihr Zweck ist die Gewährung einer Steuervergünstigung durch Manipulation der Bemessungsgrundlage "Gewinn". Von S. i. w. S. spricht man i. a. beim abnutzbaren Anlagevermögen; wird die Steuervergünstigung dabei anstelle der AfA nach § 7 EStG gewährt, so spricht das Gesetz i. d. R. von erhöhten Absetzungen (Beispiele: §§ 7 c, 7 h, 7 i, 7 k EStG; §§ 14, 14 a, 14 b BerlinFG), während S. i. e. S. (= Bewertungsfreiheiten) neben der AfA nach § 7 EStG in Betracht kommen (Beispiele: §§ 7 e, 7 d, 7 f, 7 g EStG, § 81, 82 f EStDV; § 4 FördergebietsG). Für die Wertherabsetzung beim nicht abnutzbaren Anlagevermögen und beim Umlaufvermögen ist der Begriff "Bewertungsabschlag" üblich. Dem Wesen nach stellen auch die Abzüge von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach § 6 b EStG (sog. Reinvestitionszulage) oder Abschnitt 35 EStR (Ersatzbeschaffungsrücklage) S. dar. - Handelsrechtlich fallen die S. unter die Kategorie der steuerrechtlichen Abschreibungen (§§ 254, 279 II HGB) und müssen in der Handelsbilanz vorgenommen werden, wenn sie steuerlich in Abzug gebracht werden sollen.

II. S. zur Förderung der Anschaffung oder Herstellung bestimmter Wirtschaftsgüter: 1. Wohngebäude: Die Anschaffung oder Herstellung von Wohngebäuden bis zum 31. 12. 1986 wurde nach § 7 b EStG gefördert (Sieben-b-Abschreibung). Ab dem 1. 1. 1987 wurde § 7 b EStG durch § 10 e EStG abgelöst (Zehn-e-Abschreibung). Ab 1. 1. 1996 wurde § 10 e EStG durch das Eigenheimzulagengesetz (BGBl I 1783) ersetzt. Für Wohnungen mit Sozialbindung gelten Sonderregelungen (§ 7 k EStG). - 2. Baudenkmäler und Kulturgüter: Nach § 7 i EStDV kann der Steuerpflichtige bei Baudenkmälern von den Herstellungskosten, die zur Erhaltung des Gebäudes als Baudenkmal und zu seiner sinnvollen Nutzung erforderlich sind, anstelle der normalen AfA im Jahr der Herstellung und in den neun folgenden Jahren jeweils bis zu 10% absetzen. Wird das Baudenkmal selbst genutzt, so trifft § 10 f EStG eine entsprechende Regelung. - 3. Bei einem im Inland gelegenen Gebäude in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet oder städtebaulichen Entwicklungsbereich können abweichend von § 7 IV EStG jeweils bis zu 10% der Herstellungskosten für Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im Jahr der Herstellung und in den folgenden neun Jahren abgesetzt werden (§ 7 h EStG). Wird das Gebäude selbst genutzt, so trifft § 10 f EStG eine entsprechende Regelung. Ab dem 1. 1. 1992 werden schutzwürdige Kulturgüter, die weder zur Einkunftserzielung noch zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden, steuerlich gefördert, indem der Steuerpflichtige Herstellungs- und Erhaltungsmaßnahmen zehn Jahre lang mit jährlich 10% wie Sonderausgaben abziehen kann (§ 10 g EStG). - 4. Schiffe und Flugzeuge: Nach § 82 f EStDV dürfen neben der normalen AfA nach § 7 I EStG bei Schiffen, die im inländischen Seeschiffsregister eingetragen sind, bis zu 40% und bei Flugzeugen, die in der deutschen Luftfahrzeugrolle eingetragen sind, bis zu 30% abgeschrieben werden, wenn sie vor dem 1. 1. 1996 in ungebrauchtem Zustand vom Hersteller oder nach dem 31. 12. 1995 bis zum vierten auf das der Herstellung folgenden Jahres erworben worden sind und innerhalb eines Zeitraums von acht Jahren seit ihrer Anschaffung oder Herstellung nicht veräußert werden.

III. S. zur Unterstützung bestimmter Betriebe oder Personen: 1. Bewertungsfreiheit für abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens privater Krankenhäuser nach § 7 f EStG. - 2. S. zur Förderung kleiner und mittlerer Betriebe nach § 7 g EStG. - 3. Bewertungsfreiheit für bestimmte Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens im Kohlen- und Erzbergbau nach § 81 EStDV. -

IV. S. zur Beeinflussung der Standortwahl: 1. Zonenrandgebiet: § 3 ZonenrandFG. - 2. Berlin (West): § 14 BerlinFG (Förderung der Wirtschaft von Berlin (West)). - 3. Neue Bundesländer: § 4 FördergebietsG.

V. Gemeinsame Vorschriften für S. (einschl. erhöhter Absetzungen) gem. § 7 a EStG: 1. Fallen im Begünstigungszeitraum nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten an, so bemessen sich die S. vom Jahr der Entstehung der nachträglichen Anschaffungs-/Herstellungskosten an bis zum Ende des Begünstigungszeitraums nach den erhöhten Anschaffungs-/Herstellungskosten. - 2. Können S. bereits für Anzahlungen oder Teilherstellungskosten geltend gemacht werden, so können nach erfolgter Anschaffung bzw. Herstellung S. nur insoweit in Anspruch genommen werden, als sie nicht bereits geltend gemacht wurden. - 3. Bei Wirtschaftsgütern, bei denen erhöhte Absetzungen in Anspruch genommen werden, müssen in jedem Jahr des Begünstigungszeitraums mindestens Absetzungen in Höhe der AfA nach § 7 I oder IV EStG berücksichtigt werden; Sonderabschreibungen sind grundsätzlich (Ausnahme: § 7 g EStG) nur neben der linearen AfA nach § 7 I oder IV EStG zulässig. - 4. Liegen bei einem Wirtschaftsgut die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von S. aufgrund mehrerer Vorschriften vor, so darf nur eine dieser Vorschriften angewandt werden (Kumulierungsverbot). - 5. Ist ein Wirtschaftsgut mehreren Beteiligten zuzurechnen und erfüllen nur einzelne Beteiligte die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der S., so können diese nur anteilig geltend gemacht werden. - 6. S. sind bei Wirtschaftsgütern, die zu einem Betriebsvermögen gehören, in einem gesonderten Verzeichnis aufzunehmen, es sei denn, die notwendigen Angaben sind aus der Buchführung ersichtlich.

VI. Bedeutung: Der Gesetzgeber benutzt die S. als wirtschafts- und sozialpolitisches Steuerungsinstrument und räumt dem Steuerpflichten das Wahlrecht ein, Teile der zu aktivierenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, die eigentlich erst in späteren Perioden durch die Leistungserstellung verzehrt werden, sofort in Abzug zu bringen und somit die ertragssteuerliche Bemessungsgrundlage zu mindern. Diese Möglichkeit der Bildung stiller Rücklagen wird auch nicht durch das sog. Wertaufholungsgebot für Kapitalgesellschaften (§ 280 HGB) eingeschränkt, so daß dem Steuerpflichtigen ein wesentliches bilanzpolitisches Instrumentarium zur Verfügung steht. Die Vorverlagerung vorhandenen Aufwandspotentials stellt eine erhebliche Liquiditätshilfe für den Betrieb, da - unterstellt, die Ertragslage sei so gut, daß durch die S. keine buchmäßigen Verluste entstehen - mit der Gewinnverschiebung auf spätere Perioden auch Steuerzahlungen nachverlagert werden. Die vorerst eingesparten Steuerbeträge können damit solange anderweitig zinsbringend angelegt werden, bis sie später infolge der dann konsequenterweise geringeren Periodenabschreibung für Steuermehrzahlungen aufgebracht werden müssen. Durch diesen sog. Zinseffekt erhöht sich die Rentabilität, wobei der Zinsvorteil umso größer ist, je länger die Nutzungs- und damit die Abschreibungsdauer ist. Allerdings tritt hierbei i. d. R. (d. h. bei durchschnittlich gleichbleibendem Steuersatz) keine echte Steuerersparnis, sondern nur eine Steuerstundung ein, weil keine zusätzlichen Betriebsausgaben geltend gemacht werden und die Höhe des zu versteuernden Gesamtgewinns während der Nutzungsdauer des abzuschreibenden Wirtschaftsgutes insgesamt nicht gemindert wird. Bezieht man den progressiven Steuertarif in die bilanzpolitischen Überlegungen mit ein, so erreicht man die größtmögliche Steuerminderung dann, wenn das Abschreibungspotential entsprechend dem jeweiligen Steuersatz eingesetzt wird, d. h. bspw. bei steigendem Steuersatz die S. in späteren Perioden geltend zu machen. Dieser sog. Steuersatzeffekt, der mit dem Zinseffekt konkurrieren, diesen aber auch ergänzen und damit verstärken kann, übt ebenso wie dieser einen wesentlichen Einfluß auf Liquidität und Rentabilität des Unternehmens aus und ist bei einem gegebenen Abschreibungspotential umso stärker, je höher der Steuersatz des Steuerpflichtigen ist. Hinsichtlich einer betrieblichen Steuerplanung kann man resümierend feststellen, daß die Vorteilswirkung von S. gegenüber normalen Abschreibungen umso größer ist, (1) je mehr die S.-Beträge an den Nutzungsdauerbeginn gelegt werden können, (2) je größer die zeitlichen Steuersatzunterschiede bei fallenden Steuersätzen sind, (3) je kleiner die zeitlichen Steuersatzunterschiede bei steigenden Steuersätzen sind, (4) je länger die Abschreibungsdauer, d. h. Nutzungsdauer des Anlagegutes ist, (5) je höher der Steuersatz bei einem festen Zinssatz ist, (6) je höher der Kalkulationszins (z. B. Zins für alternative Geldanlage) angenommen wird.

Jahr der Anschaffung

Abschreibung auf Anlage 337.500 an Anlage 45.000

Sonderposten mit Rücklageanteil 292.500

2. Jahr

· Abschreibung auf Anlage an Anlage 45.000

· Sonderposten mit Rücklagenanteil an Erträge aus Auflösung 32.500

3. Jahr

· Abschreibung auf Anlage an Anlage 45.000

· Sonderposten an Erträge aus Auflösung 32.500

Jahresabgrenzung

§ 252 Abs. 1 Ziffer 3 HGB

Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlußstichtag zu bewerten

§ 252 Abs. 1 Ziffer HGB

Aufwendungen und Erträge sind unabhängig vom Zeitpunkt der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluß zu berücksichtigen.

Beispiel:

Rechnungsabgrenzung

1. I. w. S.: Die zeitliche Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben eines Betriebes zur Ermittlung des Periodenerfolges. Je nach den angewandten Abgrenzungskriterien bestimmt sich danach direkt der Inhalt der Aufwands- und Ertragspositionen (= periodisierte Einnahmen und Ausgaben) und indirekt auch der Inhalt der Aktiv- und Passivpositionen der Bilanz. - 2. I. e. S.: a) Transitorische Posten: Geschäftsvorfälle, die im alten Jahr zu Ausgaben bzw. Einnahmen geführt haben, deren Ergebniswirkung eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag eintritt. Vgl. transitorische Posten der Rechnungs-abgrenzung. b) Antizipative Posten der Rechnungsabgrenzung: Geschäftsvorfälle, die erst nach dem Bilanzstichtag Ausgaben / Einnahmen auslösen, die aber ganz oder teilweise das Ergebnis des alten Geschäftsjahres betreffen; sie dürfen handelsrechtlich nicht als R.sposten ausgewiesen werden. Antizipative Aktiva müssen unter den sonstigen Forderungen ausgewiesen werden; antizipative Passiva unter den (sonstigen) Verbindlichkeiten (u. U. auch als Rückstellungen).

Man benötigt 4 neue Konten:

1) Aktive RAP (Rechnungsabgrenzungsposten) – Abschluß über SBK

2) Passive RAP – Abschluß über SBK

3) Sonstige Forderungen

4) Sonstige Verbindlichkeiten

Am 1. 7. wird die KFZ-Versicherung für betriebliche Fahrzeuge für 1 Jahr im Voraus bezahlt.

KFZ-Kosten an Bank 800,-

Bei Abschluß

Aktive RAP 400,- an KFZ-Kosten 400,-

Am 31.12. muß abgegrenzt werden 400,- in diesem Jahr; 400,- im nächsten

Im neuen Jahr:

KFZ-Kosten an aktive RAP 400,-

Beispiel 2

Teile des Geschäftsgrundstückes sind fremdvermietet. Am 1.7. zahlt der Mieter laut Vertrag 12.000,- DM für den Zeitraum eines Jahres.

· Bank an Haus- und Grundstückserträge 12.000,-

· (bei Abschluß) Haus- und Grundstückserträge an passive RAP 6.000,-

· (im neuen Jahr) Passive RAP an Haus- und Grundstückserträge 6.000,-

Das Konto Haus- und Grundstückserträge wird über G+V abgeschlossen.

Merkmale wann RAP vorliegt.

Aktiven RAP:

Ausgabe (Zahlungsvorgang) vor dem Abschlußstichtag, für eine wirtschaftliche Leistung die erst nach dem Abschlußstichtag von einem anderen erbracht wird und daher Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag darstellt.

Akivierungspflicht (Beispiel 1)

Passive RAP:

Einnahme (Zahlungsvorgang) vor dem Abschlußstichtag für eine wirtschaftliche Leistung die erst nach dem Abschlußstichtag erbracht wird und daher Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag darstellt.

Passivierungspflicht (Beispiel 2)

passive Rechnungsabgrenzung

Position auf der Passivseite der Bilanz. - Zu unterscheiden: 1. Transitorische Passiva (= passive Rechnungsabgrenzungsposten, § 250 II HGB); Geschäftsvorfälle, die vor dem Bilanzstichtag zu einer Einnahme geführt haben, aber Ertrag für eine bestimmte Zeit danach darstellen, z. B. Mieteinnahmen am Ende des alten Jahres für das neue Jahr (Kasse an Mietertrag). Abschlußbuchung: Mietertrag an passive Rechnungsabgrenzung (sofern die Rechnungsabgrenzung nicht - wie zweckmäßig - sofort bei Zahlung vorgenommen wird: Kasse an passive Rechnungsabgrenzung). - 2. Antizipative Passiva (= sonstige Verbindlichkeiten, Aufwandsrückstellungen): Geschäftsvorfälle, die als Aufwand das alte Jahr betreffen aber erst danach Ausgaben auslösen, z. B. Lohnzahlung für Dezember im Januar danach. Abschlußbuchung: Lohn an sonstige Verbindlichkeiten. - Vgl. auch Abgrenzung.

Es kann Aufwand oder Ertrag vorliegen, ohne das ein Zahlungsvorgang vorliegt.

Abgrenzung über sonstige Forderungen / sonstige Verbindlichkeiten

Abgrenzung

I. Doppelte Buchführung (Rechnungsabgrenzung): Die beim Abschluß erforderliche Aussonderung der in der laufenden oder folgenden Rechnungsperiode angefallenen Ausgaben und Einnahmen, soweit sie anteilig (periodengerecht) der folgenden/vorangegangenen Periode zuzumessen sind (Zahlungen für Zinsen, Versicherungen, Mieten u. ä.). - 1. Aktive A.: Beispiele: a) Am 1. 10. des lfd. Jahres wird für ein halbes Jahr Versicherungsaufwand mit 600 DM vorausbezahlt. 300 DM sind abzugrenzen, weil sie die Zeit vom 31. 12. des lfd. Jahres bis 31. 3. des Folgejahres betreffen. Diese 300 DM sind als aktiver (transitorischer) Rechnungsabgrenzungsposten zu bilanzieren. Buchungen: (1) Versicherungsaufwand 600 DM an flüssige Mittel 600 DM (Zahlung der Prämie im alten Jahr); (2) aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 300 DM an Versicherungsaufwand 300 DM (Abgrenzung am Ende des Geschäftsjahres); (3) Bilanzkonto 300 DM an aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 300 DM; (4) Versicherungsaufwand 300 DM an aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 300 DM (Auflösung des Abgrenzungspostens zu Beginn des neuen Geschäftsjahres). Die Abgrenzungsbuchung kann auch sofort vorgenommen werden (Versicherungsaufwand 300 DM und aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 300 DM an flüssige Mittel 600 DM). - b) Die bilanzierende Unternehmung erhält am 28. 2. des neuen Geschäftsjahres die Miete der letzten drei Monate in Höhe von 15.000 DM für vermietete Büroräume per Banküberweisung. Der Teil der Mieteinnahmen, der dem alten Geschäftsjahr zuzurechnen ist (5.000 DM), ist in der Schlußbilanz des alten Geschäftsjahres unter den sonstigen Forderungen zu aktivieren. Ein Ansatz als Abgrenzungsposten ist nicht zulässig (antizipative Posten der Rechnungsabgrenzung). Buchungen: (1) Sonstige Forderungen 5.000 DM an Mieterträge 5.000 DM (Abgrenzung am Ende des alten Geschäftsjahres); (2) Bilanzkonto 5.000 DM an sonstige Forderungen 5.000 DM; (3) Bank 15.000 DM an sonstige Forderungen 5.000 DM, an Mieterträge 10.000 DM (Überweisung der Miete im neuen Geschäftsjahr). - 2. Passive A.: Beispiele: a) Pachteinnahmen am 1. 12. des lfd. Jahres für zwei Monate im voraus über 600 DM. Die Einnahme von 600 DM darf nicht in voller Höhe in die Erfolgsrechnung des lfd. Jahres eingehen. 300 DM müssen abgegrenzt werden, weil sie den Januar der nächsten Geschäftsperiode betreffen. Diese 300 DM sind als passiver (transitorischer) Rechnungsabgrenzungsposten zu bilanzieren. Buchungen: (1) Flüssige Mittel 600 DM an Grundstückserträge 600 DM; (2) Grundstückserträge 300 DM an passiver Rechnungsabgrenzungsposten 300 DM (Abgrenzung am Ende des Geschäftsjahres); (3) passiver Rechnungsabgrenzungsposten 300 DM an Bilanzkonto 300 DM; (4) passiver Rechnungsabgrenzungsposten 300 DM an Grundstückserträge 300 DM (Auflösung des Abgrenzungspostens zu Beginn des neuen Geschäftsjahres). - b) Am 31. 3. des Folgejahres sind Lizenzgebühren von 2.000 DM für das verflossene Halbjahr fällig. Von der Leistung des Lizenzgebers sind im laufenden Geschäftsjahr schon die Hälfte in Anspruch genommen. Bei den 1.000 DM, die das letzte Vierteljahr des lfd. Geschäftsjahres betreffen, handelt es sich um ein antizipatives Passivum, das unter den sonstigen Verbindlichkeiten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen wird. Buchungen: (1) Lizenzgebühren 1.000 DM an sonstige Verbindlichkeiten 1.000 DM (Abgrenzung am Ende des alten Geschäftsjahres); (2) sonstige Verbindlichkeiten 1.000 DM an Bilanzkonto 1.000 DM; (3) sonstige Verbindlichkeiten 1.000 DM, Lizenzgebühren 1.000 DM an flüssige Mittel 2.000 DM (Zahlung im neuen Geschäftsjahr).

II. Kostenrechnung: 1. Zeitliche A.: In der traditionellen Kostenrechnung für alle Erfolgsvariablen (insbes. erfolgswirksame Ausgaben und Einnahmen) erforderlich, die sich nicht nach dem Verursachungsprinzip dem betrachteten Zeitabschnitt zurechnen lassen. Sie betrifft neben der Rechnungsabgrenzung im Jahresabschluß auch die kurzfristige Erfolgsrechnung. - Der Aufwand ist auf die Zeitabschnitte der Betriebsabrechnung gleichmäßig zu verteilen (z. B. für ein Vierteljahr vorausbezahlte Steuern sind mit einem Drittel des Betrages in die monatliche Abrechnung zu übernehmen, in die von der Jahresprämie für Versicherungen jeweils ein Zwölftel, stoßartig anfallende Urlaubslöhne in gleichen Raten des voraussichtlichen Jahresbetrages). Die einen Kostenvergleich störenden Elemente werden damit aus der Kostenrechnung ferngehalten. -  Technik der zeitlichen A.: (1) In buchhalterischer Form auf Aufwandsausgleichskonten der Kontenklasse 2 des Gemeinschafts-Kontenrahmens industrieller Verbände (GKR) bzw. der Kontenklasse 9 des Industrie-Kontenrahmens (IKR) als unternehmensbezogene Abgrenzungen (Kontengruppe 90: betriebsfremde Aufwendungen und Erträge) und Kostenrechnerische Korrekturen (Kontengruppe 91); (2) in statistischer Form auf Aufwandsverteilungskarten bzw. im Betriebsabrechnungsbogen (BAB) durch Einfügen einer Abgrenzungsspalte. Bei genauer Betrachtung ist eine derartige zeitliche A. stets mit einer Schlüsselung von Periodengemeinkosten verbunden (Gemeinkostenschlüsselung). - Eine entscheidungsorientierte Kostenrechnung unterläßt zeitliche A. - 2. Sachliche A.: Zwischen Buchhaltung und Kostenrechnung erfolgt zur A. Absonderung der betrieblichen Aufwendungen und Erträge von den neutralen bzw. den unternehmesbezogenen Aufwendungen und Erträgen sowie Berücksichtigung kostenrechnerischer Korrekturen. Im Falle, daß Kosten und Aufwendungen sich nicht decken, werden unterschieden: a) Kosten, die gleichzeitig Aufwendungen (aufwandsgleiche Kosten (Grundkosten) und als Kosten verrechneter Zweckaufwand) bzw. kostengleiche Aufwendungen (Grundkosten) sind; es ist zu unterscheiden, ob der Wertansatz der Aufwendungen auch in der Kostenrechnung gewählt wird oder ob bewertungsverschiedene Anderskosten vorliegen. b) Aufwendungen, die keine Kosten sind (neutrale Aufwendungen und nicht als Kosten verrechnete Zeitaufwendungen). c) Kosten, die keine Aufwendungen sind (Zusatzkosten). Die neutralen Aufwendungen sind gegenüber der Kostenrechnung, die Zusatzkosten gegenüber der Finanzbuchhaltung abzugrenzen; ebenso sind auch neutrale von betrieblichen Erträgen zu trennen und gegenseitig abzugrenzen. Die neutralen Aufwendungen und Erträge werden dabei in betriebsfremde und außerordentliche Aufwendungen und Erträge geschieden. Ein Teil der außerordentlichen Aufwendungen findet als Anderskosten (z. B. als kalkulatorische Wagnisse) Eingang in die Kostenrechnung. - Technik der sachlichen A. (GKR): Neutrale Aufwendungen und Erträge werden in Kontenklasse 2 gebucht und nach Sammlung in einem Abgrenzungssammelkonto der Klasse 9 über Gewinn- und Verlustkonto verrechnet. (Z. B. wird mit den effektiv gezahlten Zinsen das Konto 250 Zinsaufwendungen belastet, mit den in Klasse 4 verrechneten Zinsen das Konto 280 kalkulatorische Zinsen; beide Konten werden über Abgrenzungssammelkonto abgeschlossen.) Den Zusatzkosten steht kein Aufwand gegenüber (z. B. kalkulatorischer Unternehmerlohn); neutralen Aufwendungen stehen keine Kosten gegenüber (z. B. Aufwendungen für Wohnhäuser). Beim IKR erfolgt eine entsprechende Verrechnung der Kontengruppen 90 und 91 über die Ergebniskonten der Gruppe 99. - Die sachliche A. basiert auf dem traditionellen wertmäßigen Kostenbegriff der Vollkostenrechnung. Eine entscheidungsorientierte Kostenrechnung wird insbes. keine Zusatzkosten ansetzen. - 3. Wertmäßige A.: Ist erforderlich, wenn die Wertansätze für verbrauchte Güter und für Dienste differieren, z. B. bei Verrechnung des Materialeinkaufs zu Tageswerten und Anwendung von Verrechnungspreisen für Materialverbrauch, Fertigungslöhne und Gemeinkosten. Beispiel: Anwendung eines innerbetrieblichen Verrechnungspreises für selbsterzeugtes Gas und wertmäßige Abgrenzung gegenüber den entstandenen Kosten. - Technik der wertmäßigen A.: Erfassung der durch die verschiedene Bewertung entstehenden Abweichungen auf dem Preisdifferenzkonto (Kontenklasse 2/ GKR bzw. 91/IKR), dessen Saldo auf das Abgrenzungssammelkonto (Kontenklasse 9 bzw. 99) übertragen wird.

III. Entscheidungstheorie: Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Handhabung ist es notwendig, bei der betrieblichen Planung aus dem unternehmerischen Entscheidungsfeld Teilfelder abzugrenzen (Zerlegung des Entscheidungsfeldes), wobei deren Interdependenzen zu den restlichen Teilplänen nicht vernachlässigt werden dürfen, z. B. durch den Ansatz geeigneter Opportunitätskosten. A. in sachlicher und/oder zeitlicher Hinsicht.
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Beispiel 3:

Zum Schluß des Wirtschaftsjahres stehen die Zinsen für ein gegebenes Darlehn, die ½ jährlich nachträglich fällig sind noch aus.

31.12. 1.800,- DM für das letzte Jahr (noch nicht bezahlt)

Abschlußtag

Sonstige Forderungen an Zinserträge 1.800,-

Neues Jahr

Bank an sonstige Forderungen 1.800,- (Zahlung am 20.01.)

Abschluß der Konten:

Sonstige Forderungen über SBK

Zinserträge über G+V

Beispiel 4

Der Betrieb hat ein Darlehn aufgenommen, wofür jeweils am 1.7. und 31.12. nachträglich für das abgelaufene Halbjahr die Zinsen in Höhe von 6.200,- DM fällig werden.

1.7. Zinsaufwand an Bank 6.200,-

31.12. Die Bitte um Zinsaufschub wird gewährt
Zinsaufwand an sonstige Verbindlichkeiten 6.200,-

Neues Jahr
Sonstige Verbindlichkeiten an Bank 6.200,-

Beispiele für:

Sonstige Forderungen: 

- Ausstehende Zinsen

Sonstige Verbindlichkeiten: 
- Steuerschuld

- Rückständige Löhne und Gehälter

- Einbehaltene Soziallasten

- Ausstehende Rechnungen

sonstige Forderungen

Bilanzposten auf der Aktivseite gem. § 266 HGB. Sammelposten für alle am Bilanzstichtag feststehenden Forderungen, die nicht mit Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang stehen und keine Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen oder Beteiligungsunternehmen sind. - Beispiele: Forderungen an das Finanzamt wegen Steuerguthaben, Vorschußzahlungen an Belegschaftsmitglieder, außerdem der Teil der Erträge des Geschäftsjahres, die erst nach dem Bilanzstichtag zu Einnahmen werden (= antizipative Posten; Abgrenzung). - Einordnung in der Bilanz gem. § 266 HGB: Aktiva B II. 4. "Sonstige Vermögensgegenstände".

sonstige Verbindlichkeiten

Bilanzposten auf der Passivseite gem. § 266 HGB. Sammelposten für alle Verbindlichkeiten, die nicht unter die Position C. 1 bis C. 7 der Bilanzgliederung fallen, u. a. Steuerschulden (gesonderter Vermerk bei nichtkleinen Kapitalgesellschaften (Größenklassen)), noch nicht ausbezahlte Löhne und Gehälter, einbehaltene Sozialbeiträge (gesonderter Vermerk bei nichtkleinen Kapitalgesellschaften), fällige Provisionen, außerdem der Teil der Aufwendungen des Geschäftsjahres, der erst nach dem Bilanzstichtag zu Ausgaben verpflichtet (= antizipative Posten; Abgrenzung).
Vorlesung, 15.12.1999

Beispiel 1:

Am 01.10. des Abschlußjahres wurde die KFZ-Haftpflicht von DM 840,- Jahresprämie für das betriebliche Fahrzeug per Bank bezahlt.

· KFZ-Kosten an Bank 840,-

· Aktive RAP an KFZ-Kosten 630,-

· KFZ-Kosten an aktive RAP 630,-

Beispiel 2:

Müller überwies am 01.11. des Abschlußjahres folgende Versicherungsjahresbeiträge: 

Lebensversicherung: 2.800,-

Privathaftlich 320,-

· Privat an Bank 3.120,-

Beispiel 3:

Die Telefonrechnung für Dezember des Abschlußjahres geht im Januar des nächsten Jahres ein.

· Fernsprechgebühren an sonstige Verbindlichkeiten 470,-

Beispiel 4:

Für eine Geschäftsreise am 09.01. wurde das Ticket für einen Inlandsflug bereits am 10.12. des Abschlußjahres per Postbank beglichen, 500,- DM einschließlich 10% USt.

Am 10.12.

· Reisekosten 454,55 an Bank 500,-
USt. 45,45

· Aktive RAP 454,55 an Reisekosten 454,55

Umsatzsteuer muß direkt gebucht werden, wenn gezahlt ist; keine Abgrenzung!

Im neuen Jahr

- Reisekosten 454,55 an aktive RAP 454,55

Beispiel 5:

Müller hat am 01.02. des Abschlußjahres eine Forderung in Höhe von 30.000,- erworben. Der Zinssatz beträgt 8% p.a. nachschüssig.

Zinstermine: 31.01. / 31.07.

· Forderungen an Bank 30.000,-

Zinstermin 31.07. 1.200,- DM Zinsen

· Bank an Zinserträge 1.200,-

· Sonstige Forderungen 1.000,- an Zinserträge 1.000,-

· Bank an sonstige Forderung 1.000,-
             Zinserträge 200,-

Beispiel 6:

Im Januar geht Vertragsmäßig eine Gutschrift über 2.166,- DM Lieferantenboni ein, die das vergangene Jahr betreffen (Umsatzsteuer 14%)

· Sonstige Forderungen 2.166,- an Lieferantenboni 1.900,-
                                                   Vorsteuer 266,-

· Bank an sonstige Forderungen 2.166,-

Disagio ( Abgeld / Aufgeld)

§ 268 Absatz 6 HGB

Das Disagio ist durch planmäßige Abschreibungen zu tilgen.

Disagio

Abgeld 1. Begriff: Spanne, um die der Preis oder Kurs hinter dem Nennwert eines Wertpapiers oder der Parität einer Geldsorte zurückbleibt. Aktien dürfen nicht mit D. ausgegeben werden (§ 9 AktG). - 2. Bilanzielle Behandlung: Handelsrechtlich ist Aktivierung (§ 250 III HGB) möglich, dann gesonderter Ausweis vorgeschrieben, während der Rückzahlungszeit durch Abschreibungen zu tilgen; D. kann auch als Zinsaufwand des Kreditaufnahmejahres angesetzt werden. - Gegensatz: Agio.

Beispiel 1:

Ein mit 8% verzinsliches Darlehn über 100.000,- DM wird mit einem Disagio von 3% angeboten.

Rückzahlung mit einem Aufgeld von 2%, Laufzeit 10 Jahre.

· Bank 97.000,-                           an Anleiheschulden 102.000,-
Disagio 3.000,-
Rückzahlungsaufgeld 2.000,-

	A                      Bilanz                             P

	Bank 97.000,-
	Anleihenschuld 102.000,-

	Disagio 3.000,-
	

	RZA 2.000,-
	


· Aufwand für Disagio an Disagio 300,-

· Aufwand für RZA an RZA 200,-

SBK

· Aktive RAP 4.500,-  an Disagio 2.700,-
                                     RZA 1.800,-

Agio

Aufgeld. 1. Begriff: Betrag, um den der Preis oder Kurs den Nennwert eines Wertpapiers oder die Kaufkraftparität einer Geldsorte übersteigt (genauer: Emissionsagio). Das A. wird meist in Prozent des Nennwertes ausgedrückt. - Gegensatz: Disagio. - 2. Buchung: Das durch die Überpari-Emission von Aktien und Wandelschuldverschreibungen (Pari-Emission) erzielte A. ist nach dem HGB (§ 272 II 1 und 2) in die Kapitalrücklage einzustellen (Emissionskosten dürfen nicht abgesetzt werden). - Beispiele: (1) Aktie mit Nennwert 1.000 DM wird zum Kurs von 110 ausgegeben; Agio = 10% des Nennwertes = 100 DM. Buchung: Geldkonto 1.100 an gezeichnetes Kapital 1.000, Kapitalrücklage 100. (2) Tilgungspflicht einer Unternehmung für die von ihr ausgegebenen Obligationen (Nennwert 600.000 DM) vertragsgemäß zum Kurs 102; Agio = 2% = 12.000 DM; Schulden sind mit dem vollen Rückzahlungsbetrag zu passivieren. Buchung: Geldkonto 600.000, aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (Aktivierungswahlrecht, § 250 III HGB) 12.000, an Obligationenkonto 612.000. - 3. Steuerliche Behandlung: Die durch das A. erzielte Vermögensmehrung vollzieht sich auf gesellschaftlicher Grundlage und ist daher nicht körperschaftsteuerpflichtig.

transitorische Posten der Rechnungsabgrenzung

Durchgangsposten, Beträge, die im voraus geleistet (Ausgabe) oder empfangen (Einnahme) wurden, jedoch erst für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag als Aufwendungen bzw. Erträge zuzurechnen sind (Rechnungsabgrenzung). T. P. sind zur periodengerechten Abgrenzung von Ausgaben und Einnahmen in der Bilanz entweder zu aktivieren (aktive Rechnungsabgrenzungsposten, § 250 I 1 HGB) oder zu passivieren (passive Rechnungsabgrenzungsposten, § 250 II HGB). - Beispiele: Vgl. Abgrenzung.

antizipative Posten der Rechnungsabgrenzung

früher Bezeichnung für Bilanzpositionen zur rechnungsmäßig richtigen Abrechnung von Aufwendungen (antizipative Passiva) und Erträgen (antizipative Aktiva) des abgeschlossenen Wirtschaftsjahres, die erst nach dem Bilanzstichtag zu Ausgaben bzw. Einnahmen führen. Nach § 250 HGB sind diese Posten nicht als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, sondern sowohl in der Handelsbilanz als auch in der Steuerbilanz unter den Positionen "Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände" als "sonstige Vermögensgegenstände" bzw. "sonstige Verbindlichkeiten" zu bilanzieren, sofern sich aus den zugrunde liegenden Geschäftsvorfällen bereits Forderungen bzw. Verbindlichkeiten (ggf. auch Rückstellungen) ergeben haben.

Vorlesung, 17.12.1999

Verbuchungen beim Leasinggeschäft

Finanzierung über Aktivseite

Das Unternehmen verzichtet auf Eigenbeschaffung und schließt Miet- und Pachtverträgen ab (Ratenzahlung)

Hier werden steuerliche Vorteile in den Vordergrund gestellt. Je kürzer die Laufzeit eines Vertrages um so höher sind die Leasingraten (Aufwand für Leasingnehmer).

Leasing

Anlagenmiete. 

I. Begriff: Besondere Vertragsform der Vermietung und Verpachtung von Investitions- und Konsumgütern. Das Leasingobjekt wird entweder von einer speziellen Leasinggesellschaft vom Hersteller gekauft und dann dem Leasingnehmer übergeben (indirektes L.) oder direkt vom Produzenten verpachtet (direktes oder Hersteller-L.).

II. Vertragsformen: 1. Vertragsbestandteile: a) Grundmietzeit, in der i. d. R. kein Kündigungsrecht für den Leasingnehmer zugelassen wird; b) Vereinbarung von Verlängerungs- oder Kaufoptionen nach Ablauf der Grundmietzeit; c) Höhe der zu entrichtenden Leasingraten; d) Übernahme der Gefahr des zufälligen Untergangs oder der wirtschaftlichen Entwertung (Investitionsrisiko) durch Leasinggeber oder Leasingnehmer; e) evtl. Vereinbarungen über Wartung und Pflege des Leasingobjekts. - 2. Arten der Vertragsgestaltung: a) Operate Leasing-Verträge: Entsprechen Mietverträgen im Sinne des BGB. Die Kündigung des Vertrags ist i. d. R. bei Einhaltung gewisser Fristen möglich. Der Leasinggeber trägt das gesamte Investitionsrisiko. b) Finanzierungs-Leasing-Verträge: Eine bestimmte Grundmietzeit ist unkündbar. Nach deren Ablauf wird dem Leasingnehmer i. d. R. eine Verlängerungs- oder Kaufoption eingeräumt. Das Investitionsrisiko trägt der Leasingnehmer. Vgl. auch Mietkauf. c) Sale-and-Leaseback-Verträge: Das Leasingobjekt wird von der L.-Gesellschaft dem Leasingnehmer erst abgekauft und anschließend wieder vermietet bzw. verpachtet.

III. Erscheinungsformen: 1. Nach dem Leasingobjekt: a) Konsumgüter-L. für höherwertige Konsumgüter; b) Investitionsgüter-L.: (1) Equipment-L. als Vermietung von beweglichen Gegenständen, wie Büro-, Werkzeug- oder Baumaschinen; Equipment-L. wird oft als Hersteller-L. ausgestaltet. (2) Immobilien-L., Vermietung unbeweglichen Anlagevermögens, z. B. von Gebäuden oder ganzen Industrieanlagen. - 2. Nach der Wartungsvereinbarung: a) Operate L.: Saisonale Ausrüstungsvermietung mit vollem Service und u. U. Personalstellung; b) Maintenance L.: Die Wartung des Leasingobjekts wird vom Leasinggeber übernommen; c) Finanzierungs-L.: Wartung und Instandhaltung erfolgt durch den Leasingnehmer.

IV. Handels- und steuerrechtliche Behandlung: 1. Bilanzierung des Leasingobjektes: a) In der Handelsbilanz: In der Literatur umstritten. Laut Grundsatzurteil des BFH vom 26. 1. 1970 gelten die Leitsätze für die steuerliche Regelung prinzipiell auch für die Handelsbilanz. b) In der Steuerbilanz: Durch den L.-Erlaß des BFH vom 19. 4. 1971 geregelt. - Für Finanzierungs-L. gilt: (1) Bei Leasingverträgen ohne Optionsrecht ist das Leasingobjekt dem Leasinggeber zuzurechnen, wenn die Grundmietzeit zwischen 40% und 90% der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des Leasingobjekts beträgt, sonst dem Leasingnehmer. (2) Bei Leasingverträgen mit Kaufoption erfolgt die Bilanzierung beim Leasinggeber, wenn die beiden folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: Die Grundmietzeit liegt zwischen 40% und 90% der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer; der Kaufpreis im Fall der Ausübung der Option unterschreitet weder den durch lineare Abschreibung ermittelten Buchwert noch den niedrigeren gemeinen Wert im Veräußerungszeitpunkt. Ansonsten erfolgt die Bilanzierung beim Leasingnehmer. (3) Für Leasingverträge mit Mietverlängerungsoption gelten die gleichen Grundsätze wie für Verträge mit Kaufoption, jedoch tritt an die Stelle des Kaufpreises die Anschlußmiete. - Bei Spezial-Leasing-Verträgen erfolgt die Bilanzierung des Objekts grundsätzlich beim Leasingnehmer. - Werden Operate-Leasing-Verträge ab-geschlossen, so ist das Leasingobjekt immer beim Leasinggeber zu bilanzieren. - 2. Leasingraten: Sind beim Leasingnehmer steuerlich (voll) als Betriebsausgaben absetzbar. - 3. Umsatzsteuer: Beim Leasingnehmer vom vollen, geschätzten Entgelt, das während der Vertragsdauer voraussichtlich anfällt; Vorsteuerabzug beim Leasinggeber entsprechend.

V. Beurteilung: 1. Kosten: Die Summe der Leasingraten übersteigt die Anschaffungskosten des Leasingobjekts. Die Kosten betragen i. d. R. etwa 130% des Kaufpreises. - 2. Rentabilität: a) L. und eigener Kauf: L. kann trotz höherer Kosten für den L.nehmer vorteilhafter sein. Durch die ratenweise Zahlung der Leasingraten erfolgt eine relative Zinsersparnis im Vergleich zur sofortigen Zahlung. Ist das Leasingobjekt beim Leasinggeber zu bilanzieren, so hat der Leasingnehmer im Vergleich zu einer eigenen Aktivierung einen liquiditäts- und rentabilitätsmäßigen Vorteil durch eine Steuerverschiebung: Da die Leasingraten als Betriebsausgabe steuerlich voll absetzbar sind, erhält er, je kürzer die Grundmietzeit im Verhältnis zur betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer und somit je höher die Leasingraten im Verhältnis zu den Abschreibungen sind, einen zinslosen Steuerkredit. Diese rentabilitätsmäßigen Vorteile können die höheren Kosten des L. überkompensieren. b) L. und Fremdfinanzierung durch Kredite: L. hat steuerliche Vorteile. Durch Leasingfinanzierung wird die Bezugsbasis der Gewerbekapital- und die der Gewerbeertragsteuer nicht berührt. Dagegen müssen bei Kreditfinanzierung die Dauerschulden zum Gewerbekapital und die Zinsen auf diese Dauerschulden zum Gewerbeertrag zu jeweils 50% hinzugerechnet und versteuert werden. - 3. Liquidität: Durch L. wird eine liquiditätsmäßige Anspannung, wie sie beim käuflichen Erwerb auftritt, vermieden. Die Liquidität wird erheblich erhöht, da weder eigene noch fremde Mittel benötigt werden. - 4. Verschuldungsspielraum: Dem Argument, die Finanzierung über L. sei geeignet, den Verschuldungsspielraum eines Unternehmens auszudehnen, da er aus der Bilanz nicht ohne weiteres ersichtlich ist und relevante Kennzahlen nicht beeinträchtigt sind, steht die Literatur kritisch gegenüber. Bei Beantragung eines Kredits müssen auch Zahlungsverpflichtungen aus Leasingverträgen offengelegt werden. - 5. Investitionsrisiko: Wenn dem Leasingnehmer ein Recht zur vorzeitigen Kündigung eingeräumt wird, so wird das Risiko wirtschaftlicher Überalterung des Leasingobjekts auf den Leasinggeber abgewälzt. I. d. R. ist die Grundmietzeit jedoch unkündbar. - 6. Bonitätsanforderungen der Leasinggesellschaften werden als geringer eingestuft als diejenigen von Kreditinstituten. Dies wird mit der besseren Marktkenntnis für das Leasingobjekt und der daraus folgenden besseren Verwertung des Leasingobjekts im Vergleich zur Verwertung von Sicherheiten durch Banken begründet. Unternehmen wird so eine "Kapitalquelle" erschlossen, die es ermöglicht, Investitionen auch dann noch durchzuführen, wenn eine Fremdfinanzierung über Kredit unmöglich ist. - 7. Beratung: Durch seine guten Produktkenntnisse über das Leasingobjekt kann der Leasinggeber eine Beratungsfunktion übernehmen. - 8. Für die Hersteller von Investitionsobjekten kann L. den herkömmlichen Verkauf verdrängen und so die Vertriebsfunktion erfüllen (z. B. Datenverarbeitungsanlagen). - 9. Ob die Finanzierung über L. gegenüber den Alternativen Kauf mit Eigen- oder Fremdfinanzierung vorteilhaft ist, muß im Einzelfall bei gegebenen Objektdaten und Vertragsbedingungen geprüft werden. Durch Aufstellen eines Finanzplans unter vollständiger Erfassung aller Ein- und Auszahlungen der jeweiligen Alternative ist ein Vorteilhaftigkeitsvergleich möglich.

VI. Leasing-Gesellschaften: In fast allen westeuropäischen Ländern und den USA. Größte Bedeutung in USA, Bundesrep. D., Frankreich, Großbritannien. - Verbände: Bundesverband Deutscher Leasing-Gesellschaften e. V. (BDL), Sitz in Bonn; LEAS-EUROPE, Sitz in Brüssel (europäischer Dachverband von 15 nationalen L.-Verbänden).

	Fallgruppe
	Vertragliche Grundmietzeit in v. H. der betrieblichen Nutzungsdauer
	Aktivierung bei

	1
	Kleiner als 40

(4 Jahre)
	Leasingnehmer

	2

(Normalfall)
	40 bis 90

(4 – 9 Jahre)
	Leasinggeber

	3
	Größer 90

(9 Jahre)
	Leasingnehmer


Ausnahme:

Betriebliche Nutzungsdauer von 10 Jahren

z. B.

Immobilien (50 Jahre Nutzungsdauer)

1) 20 Jahre

2) 20-45 Jahre

3) 45 Jahre

Buchungen:

Ein Bürocomputersystem wird mit einer Vertragsdauer von 54 Monaten am 1.12. geleast.

Monatliche Leasingrate 750,- netto

(Umsatzsteuerpflichtig)

Dem Leasinggeber entstehen Anschaffungskosten in Höhe von 20.500,- DM zuzüglich Umsatzsteuer.

Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer beträgt für Büro PC laut AFA- Tabelle 5 Jahre

Aktivierung beim Leasinggeber

Buchung beim Leasinggeber

Anschaffung

Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.500,- an Bank 22.550,-

Vorsteuer 2.050,-

Leasingrate (Vertrag)

Forderungen a. L.L. 825,- an Erlöse aus Leasinggeschäft 750,-

Umsatzsteuer 75,-

Leasingnehmer zahlt die Rate

Bank 825,- an Forderungen a. L. L. 825,-

Ende des Jahres

Abschreibung 2.050,- an BGA 2.050,-

Buchung beim Leasingnehmer

Leasingkosten 750,- an Verbindlichkeiten 825,- (oder Bank 825,-)

Vorsteuer 75,-

Beispiel 2

Betriebliche Nutzungsdauer 10 Jahre

Leasingrate 3 x 33.333,- ( 100.000,-

Jede Leasingrate 6.000,- (Zinsanteil + Kosten)

Aktivierung beim Leasingnehmer

Buchung beim Leasingnehmer

Anschaffung

Anlage an Kaufpreisschuld 82.000,- DM (Anschaffungswert)

1. Rate = 27.333,-

Kaufpreisschuld 27.333,-
an Bank 33.333,-

Aufwand für Leasinggeschäft 6.000,-

Ende des Jahres

AFA 8.200,- an Anlage 8.200,-

Im 3. Jahr ist die Kaufpreisschuld getilgt.

Das Konto Kaufpreisschuld wird über G+V abgeschlossen.

Buchung beim Leasinggeber

Anlage an Bank 82.000,-

Forderungen an Anlage 82.000,-

Bank 33.333,- an Forderungen 27.333,-

Erträge aus Leasinggeschäft 6.000,-

Kommissionsgeschäfte sind im HGB § 383 ff. geregelt.

§ 383 Kommissionär; Kommissionsvertrag

(1) Kommissionär ist, wer es gewerbsmäßig übernimmt, Waren oder Wertpapiere für Rechnung eines anderen (des Kommittenten) in eigenem Namen zu kaufen oder verkaufen.

(2) Die Vorschriften dieses Abschnittes finden auch Anwendung, wenn das Unternehmen des Kommissionärs nach Art oder Umfang einen im kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert und die Firma des Unternehmers nicht nach § 2 in das Handelsregister eingetragen ist. In diesem Fall finden in Ansehung des Kommissionsgeschäfts auch die Vorschriften des Ersten Abschnittes des Vierten Buches mit Ausnahme der §§ 348 und 350 Anwendung.

Kommissionsgeschäft

I. Begriff: Die geschäftliche Betätigung eines Kaufmanns im eigenen Namen für fremde Rechnung, geregelt in §§ 383-406 HGB: Rechtlich ist das K. ein auf eine Geschäftsbesorgung i. S. des § 675 HGB gerichteter gegenseitiger Vertrag.

II. Arten: 1. Nach dem Objekt: (1) echtes K.: Einkaufs- oder Verkaufsgeschäft von Waren oder Wertpapieren eines Kommissionärs; (2) unechte K.: sonstige kommissionsweise übernommene Geschäfte des Kommissionärs, z. B. Inkassokommission. - 2. Nach dem Wirkungsbereich: (1) K. im Überseehandel: Ausführung von Exportkommissionen (Konsignationshandel) und Importkommissionen; (2) K. im Binnenhandel auf dem Gebiet der Effektenkommission sowie im Kunst- und Antiquitätenhandel; bei sonst. Wirtschaftsgütern nur ausnahmsweise.

III. Durchführung: 1. Vom Kommissionsvertrag ist zu unterscheiden der Verkauf selbst (sog. Ausführungsgeschäft) und das darauffolgende Abwicklungsgeschäft, durch das der Kommissionär dem Auftraggeber das Ergebnis des Ausführungsgeschäfts gutbringt. Da der Kommissionär das Ausführungsgeschäft in eigenem Namen abschließt, wird er nach außen im Verhältnis zu seinem Vertragspartner allein berechtigt und verpflichtet. Im Innenverhältnis zwischen Kommissionär und Kommittent geht das Geschäft aber auf Rechnung des Kommittenten. - 2. Deswegen darf der Kommissionär von seinem Vertragspartner ggf. auch den Schaden des Kommittenten (Drittschaden) verlangen, den dieser durch Nicht- oder Schlechterfüllung des Ausführungsgeschäfts erleidet (Gewohnheitsrecht). - 3. Die Forderungen aus dem Ausführungsgeschäft stehen dem Kommissionär zu. Erst mit der Forderungsabtretung gehen sie auf den Kommittenten über und kann dieser sie selbst geltend machen (§ 292 I HGB). Um aber diese Forderungen schon vorher vor dem Zugriff der Gläubiger des Kommissionärs zu schützen, gelten nach § 392 II HGB die Forderungen des Kommissionärs aus dem Ausführungsgeschäft im Verhältnis von Kommittent zu Kommissionär und dessen Gläubiger als solche des Kommittenten. Deswegen darf der Kommissionär die Forderungen nicht an andere abtreten oder verpfänden. Der Kommittent kann bei einer Einzelvollstreckung in eine solche Forderung widersprechen (§ 771 ZPO), Drittwiderspruchsklage). Im Konkurs des Kommissionärs hat er ein Recht auf Aussonderung (§ 43 KO; ab 1. 1. 1999: § 47 InsO). - 4. Dagegen bleibt der Kommissionär im Verhältnis zum Vertragspartner des Ausführungsgeschäfts Gläubiger. Dieser kann also mit Gegenansprüchen aus anderen Geschäften, die er mit dem Kommissionär getätigt hat, aufrechnen, so daß insoweit der Kommittent nicht geschützt ist.

IV. Rechte/Pflichten: Vgl. Kommissionär.

V. Eigentumsverhältnisse am Kommissionsgut: 1. Bei dem Verkaufs-K. bleibt das Eigentum beim Kommittenten, bis der Kommissionär es kraft seiner Ermächtigung wirksam auf den Ankäufer überträgt. Beim Konkurs des Kommissionärs hat der Kommittent Recht auf Aussonderung, bei Vollstreckung in das Kommissionsgut durch Gläubiger des Kommissionärs die Drittwiderspruchsklage. - 2. Beim Einkaufs-K. wird der Kommissionär Eigentümer der im eigenen Namen gekauften Waren und Wertpapiere und bleibt es bis zur Übereignung an den Kommittenten, zu der er gem. § 384 II HGB verpflichtet ist. - 3. Für das Effekten-K. sind im Depotgesetz (DepotG) bestimmte Schutzvorschriften erlassen.

VI. Wirtschaftliche Bedeutung: Besonders groß im Effektengeschäft; im Außenhandel; hier ist K. vor allem bei Waren üblich, deren Verkaufschancen von vornherein nicht allzu hoch veranschlagt werden können.

VII. Buchführungspflicht: Bei Durchführung von K. strengen Vorschriften unterworfen, weil das Eigentum von Kommittenten auf besonderen Konten ausgewiesen werden muß, mindestens dadurch, daß neben die vom Kontenplan entnommene Kontonummer ein K. gesetzt wird. - 1. Bei der Einkaufskommission erwirbt der Kommissionär das rechtliche Eigentum an den durch den Kommissionsauftrag erworbenen Waren. Der Kommittent wird aber sofort wirtschaftlicher Eigentümer. Jeder Kommissionsauftrag wird auf einem besonderen Konto dargestellt. Die Durchführung einer Einkaufskommission wird wie in der Tabelle "Kontokorrentkonto" dargestellt gebucht.  

Der Kommittent bucht die Beträge auf einem Kontokorrentkonto des Kommissionärs entgegengesetzt. - 2. Bei Verkaufskommission bleibt die Ware bis zu ihrem Verkauf Eigentum des Kommittenten; Buchung des Kommissionärs erfolgt wie in Tabelle (s. unten) dargestellt.   

VIII. Umsatzsteuerrecht: Bei der Verkaufskommission gilt der Kommissionär, bei der Einkaufskommission der Kommittent als Abnehmer und Steuerpflichtiger (§ 3 III UStG).

	Kommissionsgeschäft-Kommittentenkonto

	Einkaufsrechnung
	
	Begleichung durch

	
	
	
	den Kommittenten

	Barspesen des Kommittenten
	
	
	

	Provision des Kommittenten
	
	
	


	Kommisionsgeschäft-Kommissionswarenkonto

	Wareneingang
	
	
	Warenverkauf

	Saldo zur Gutschrift
	
	

	auf das Kontokorrentkonto
	
	

	des Kommittenten
	
	
	


	Kommisionsgeschäft-Kontokorrentkonto

	Frachten und Spesen des Kommittenten
	
	Gutschrift für eingegangene

	
	
	
	Waren
	

	Provision und ggfs.
	
	Gutschrift der Saldos aus dem

	Delkredereprovision des Kommittenten
	
	Kommissionswarenkonto

	Überweisung an den
	
	
	

	Kommittenten
	
	
	


Beispiel

Einkaufskommission

Warenwert: 20.000,- DM

Auslagen: 200,- DM

Provision: 1.000,- DM

Kauf der Ware

Kommittentenkonto an Verkäufer A 20.000,- 

Forderungen an Verbindlichkeiten 20.000,-

Auslagen

Kommittentenkonto an Kasse 200,-

Provision

Kommittentenkonto an Provision 1.000,-

Rechnung an Kommittenten 21.200,- DM

Gleichzeitige Lieferung der Ware

Kasse an Kommittentenkonto 21.200,-

Kommittent bezahlt

Verbindlichkeiten an Kasse 20.000,- 

	S      Kommittentenkonto (Ford.)      H

	20.000
	21.200

	     200
	

	   1.000
	


	S              Verbindlichkeiten              H

	
	20.000

	
	


	S                      Kasse                       H

	21.200
	20.000

	
	


	S                      Provision                  H

	
	1.000

	
	


Kommittenten Buchung (Aktivierung)

Wareneinkauf an Verbindlichkeiten 21.200,-

Zahlung der Ware

Verbindlichkeiten an Bank 21.200,-

Verkaufskommission

Kommissionsgeschäft, bei dem der Kommissionär mit dem Verkauf von Waren oder Wertpapieren beauftragt ist.

Beispiel

Übergabe der Ware zum Limitpreis des Kommittenten von 100.000,- DM an den Kommissionär

Der Kommissionär gibt dem Kommittenten einen Vorschuß von 35.000,- durch ein Akzept (Wechsel)

Kommittentenkonto an Schuldwechsel 35.000,-

Erzielter Verkaufswert 110.000,- DM

Auslagen 500,- DM

Provision 7.000,- DM

Kommissionär verkauft für 110.000,- DM

Forderungen an Kommittentenkonto 110.000,- 

Kommittentenkonto 7.500,- an Fracht 500,-

Provision 7.000,-

Rechnung an Kommittenten
Kommittentenkonto an Bank 67.500,-

Erklärung: 

Verkaufserlöse 110.000,- 

· Akzept 35.000,-

· Fracht und Provision 7.500,-

______________________________________________

= 67.500,- DM

Zahlung 

Bank an Forderungen 110.000,-

Buchung Kommittent

Besitzwechsel an Kommissionärkonto 35.000,-

Bank an Kommissionärkonto 67.500,-

Kommissionärkonto an Umsatz 102.500,-

Die Anschaffungskosten bilden den absolut obersten Wert.!





Abschluß an G+V





Abschluß an SBK





Ab dem 3. Jahr ist der Afa-Satz der linearen Abschreibung höher, als der der degressiven A. 
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Ware wird beim Kommissionär nicht aktiviert.
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